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Die Bevollmächtigten

Der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
Der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl,

nachstehend "Gemeinschaft" genannt, und
des Königreichs Belgien,
des Königreichs Dänemark,
der Bundesrepublik Deutschland,
der Griechischen Republik,
des Königreichs Spanien,
der Französischen Republik Irlands,
der Italienischen Republik,
des Grossherzogtums Luxemburg,
des Königreichs der Niederlande,
der Portugiesischen Republik,
des Vereinigten Königreichs Grossbritannien und Nordirland,

Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl,

nachstehend "die EG-Mitgliedstaaten" genannt,

und

die Bevollmächtigten
der Republik Österreich,
der Republik Finnland,
der Republik Island,
des Fürstentums Liechtenstein,
des Königreichs Norwegen,
des Königreichs Schweden,

nachstehend "EFTA-Staaten" genannt,

die in Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig zur Unter-
zeichnung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, nach-
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stehend EWR-Abkommen genannt, zusammengetreten sind, haben folgende
Texte angenommen:
I. das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum;
II. die nachstehenden Texte, die dem Abkommen über den Europäischen

Wirtschaftsraum beigefügt sind:
A. Protokoll 1 über horizontale Anpassungen,

Protokoll 2 über die nach Art. 8 Abs. 3 Bst. a vom Anwendungsbereich des
Abkommens ausgeschlossenen Waren

Protokoll 3 über Waren nach Art. 8 Abs. 3 Bst. b des Abkommens

Protokoll 4 über die Ursprungsregeln

Protokoll 5 über Fiskalzölle (Liechtenstein)

Protokoll 6 über das Anlegen von Pflichtlagern durch Liechtenstein

Protokoll 7 über mengenmässige Beschränkungen, die Island beibehalten
darf

Protokoll 8 über staatliche Monopole

Protokoll 9 über den Handel mit Fisch und anderen Meereserzeugnissen

Protokoll 10 über die Vereinfachung der Kontrollen und Formalitäten im
Güterverkehr

Protokoll 11 über Amtshilfe in Zollsachen

Protokoll 12 über Vereinbarungen mit Drittländern über die Konformitäts-
bewertung

Protokoll 13 über die Nichtanwendung von Antidumping- und Ausgleichs-
massnahmen

Protokoll 14 über den Handel mit Kohle- und Stahlerzeugnissen

Protokoll 15 über Übergangszeiten für die Freizügigkeit (Liechtenstein)

Protokoll 16 über Massnahmen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit in
bezug auf Übergangszeiten für die Freizügigkeit (Liechtenstein)

Protokoll 17 betreffend Art. 34

Protokoll 18 über interne Verfahren zur Durchführung von Art. 43

Protokoll 19 über den Seeverkehr

Protokoll 20 über den Zugang zu Binnenwasserstrassen

Protokoll 21 über die Durchführung der Wettbewerbsregeln für Unter-
nehmen

Protokoll 22 über die Definition der Begriffe "Unternehmen" und "Umsatz"
(Art. 56)
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Protokoll 23 über die Zusammenarbeit zwischen den Überwachungsorganen
(Art. 58)

Protokoll 24 über die Zusammenarbeit im Bereich der Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen

Protokoll 25 über den Wettbewerb bei Kohle und Stahl

Protokoll 26 über die Befugnisse und Aufgaben der EFTA-Überwachungs-
behörde im Bereich der staatlichen Beihilfen

Protokoll 27 über die Zusammenarbeit im Bereich der staatlichen Beihilfen

Protokoll 28 über geistiges Eigentum

Protokoll 29 über die berufliche Bildung

Protokoll 30 mit besonderen Bestimmungen für die Gestaltung der Zusam-
menarbeit im Bereich der Statistik

Protokoll 31 über die Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen ausserhalb
der vier Freiheiten

Protokoll 32 über Finanzbestimmungen zur Anwendung von Art. 82

Protokoll 33 über das Schiedsverfahren

Protokoll 34 zur Möglichkeit für Gerichte und Gerichtshöfe der EFTA-
Staaten, den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften um
Entscheidung über die Auslegung von EWR-Bestimmungen zu
ersuchen, die EG-Bestimmungen entsprechen

Protokoll 35 zur Durchführung der EWR-Bestimmungen

Protokoll 36 über die Satzung des Gemeinsamen Parlamentarischen EWR-
Ausschusses

Protokoll 37 mit der Liste gemäss Art. 101

Protokoll 38 über den Finanzierungsmechanismus

Protokoll 39 über die ECU

Protokoll 40 über Svalbard

Protokoll 41 über bestehende Abkommen

Protokoll 42 zu bilateralen Vereinbarungen betreffend besondere landwirt-
schaftliche Erzeugnisse

Protokoll 43 über das Abkommen zwischen der EWG und der Republik
Österreich über den Güterverkehr im Transit auf der Schiene
und der Strasse

Protokoll 44 Aufgehoben

Protokoll 45 über Übergangszeiten betreffend Spanien und Portugal

Protokoll 46 über die Entwicklung der Zusammenarbeit in der Fischerei

Protokoll 47 über die Beseitigung technischer Handelshemmnisse für Wein
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Protokoll 48 betreffend die Art. 105 und 111

Protokoll 49 über Ceuta und Melilla

B. Anhang I Tiergesundheit und Pflanzenschutz

Anhang II Technische Vorschriften Normen Prüfung und Zertifizierung

Anhang III Produkthaftung

Anhang IV Energie

Anhang V Freizügigkeit der Arbeitnehmer

Anhang VI Soziale Sicherheit

Anhang VII Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen

Anhang VIII Niederlassungsrecht

Anhang IX Finanzdienstleistungen

Anhang X Audiovisuelle Dienste

Anhang XI Telekommunikationsdienste

Anhang XII Freier Kapitalverkehr

Anhang XIII Verkehr

Anhang XIV Wettbewerb

Anhang XV Staatliche Beihilfen

Anhang XVI Öffentliches Auftragswesen

Anhang XVII Geistiges Eigentum

Anhang XVIII Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Arbeits-
recht sowie Gleichbehandlung von Männern und Frauen

Anhang XIX Verbraucherschutz

Anhang XX Umweltschutz

Anhang XXI Statistik

Anhang XXII Gesellschaftsrecht

Die Bevollmächtigten der EG-Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
die Bevollmächtigten der EFTA-Staaten haben die nachstehenden Gemein-
samen Erklärungen angenommen, die dieser Schlussakte beigefügt sind:
1. Gemeinsame Erklärung über die Erstellung gemeinsamer Berichte nach

Nummer 5 des Protokolls 1 über horizontale Anpassungen
2. Gemeinsame Erklärung zu Vereinbarungen über die gegenseitige Anerken-

nung und den Schutz der Bezeichnungen von Wein und Spirituosen
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3. Gemeinsame Erklärung zu einer Übergangszeit für die Erteilung und Aus-
stellung von Dokumenten über den Ursprungsnachweis

4. Gemeinsame Erklärung zu Art. 10 und Art. 14 Abs. 1 des Protokolls 11 zum
Abkommen

5. Gemeinsame Erklärung über elektromedizinische Geräte
6. Gemeinsame Erklärung betreffend Staatsangehörige der Republik Island,

die Inhaber eines in einem Drittland erteilten Diploms als Facharzt, Fach-
zahnarzt, Tierarzt, Apotheker, praktischer Arzt oder Architekt sind

7. Gemeinsame Erklärung betreffend Staatsangehörige der Republik Island,
die Inhaber eines in einem Drittland erteilten Hochschuldiploms sind, das
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschliesst

8. Gemeinsame Erklärung zum Güterkraftverkehr
9. Gemeinsame Erklärung über Wettbewerbsregeln
10. Gemeinsame Erklärung zu Art. 61 Abs. 3 Bst. b des Abkommens
11. Gemeinsame Erklärung zu Art. 61 Abs. 3 Bst. c des Abkommens
12. Gemeinsame Erklärung über Beihilfen aus den EG-Strukturfonds oder

anderen Finanzierungsinstrumenten
13. Gemeinsame Erklärung zu Protokoll 27 Bst. c des Abkommens
14. Gemeinsame Erklärung zum Schiffbau
15. Gemeinsame Erklärung über die anwendbaren Verfahren in Fällen, in

denen die EFTA-Staaten gemäss Art. 76 und Teil VI des Abkommens und
der entsprechenden Protokollen uneingeschränkt an den EG-Ausschüssen
teilnehmen

16. Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit in kulturellen Angele-
genheiten

17. Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
illegalen Handels mit Kulturgütern

18. Gemeinsame Erklärung über die Beteiligung von Sachverständigen der
Gemeinschaft an der Arbeit von Ausschüssen der EFTA-Staaten oder von
Ausschüssen, die von der EFTA-Überwachungsbehörde eingesetzt werden

19. Gemeinsame Erklärung zu Art. 103 des Abkommens
20. Gemeinsame Erklärung zu Protokoll 35 zum Abkommen
21. Gemeinsame Erklärung zum Finanzierungsmechanismus
22. Gemeinsame Erklärung zum Verhältnis zwischen dem EWR-Abkommen

und bestehenden Abkommen
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23. Gemeinsame Erklärung zur vereinbarten Auslegung von Art. 4 Abs. 1 und
2 des Protokolls 9 über den Handel mit Fisch und anderen Meereserzeug-
nissen

24. Gemeinsame Erklärung zur Anwendung von Zollzugeständnissen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse

25. Gemeinsame Erklärung zum Pflanzenschutz
26. Gemeinsame Erklärung zur Amtshilfe der Aufsichtsbehörden in bezug auf

Spirituosen
27. Gemeinsame Erklärung zu Protokoll 47 über die Beseitigung technischer

Handelshemmnisse für Wein
28. Gemeinsame Erklärung zur Änderung von Zollzugeständnissen und zu

den Sonderregelungen für Spanien und Portugal
29. Gemeinsame Erklärung zum Tierschutz
30. Gemeinsame Erklärung zum Harmonisierten System

Die Bevollmächtigten der EG-Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
die Bevollmächtigten der EFTA-Staaten haben die nachstehenden Erklä-
rungen angenommen, die dieser Schlussakte beigefügt sind:
1. Erklärung der Regierungen der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten

über die Erleichterung der Grenzkontrollen;
2. Erklärung der Regierungen der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten

über den politischen Dialog

Die Bevollmächtigten der EG-Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
die Bevollmächtigten der EFTA-Staaten haben ferner die Vereinbarung über
die Tätigkeit einer hochrangigen Interimsgruppe für die Zeit vor dem Inkraft-
treten des EWR-Abkommens zur Kenntnis genommen, die dieser Schlussakte
beigefügt ist. Sie sind des weiteren übereingekommen, dass die hochrangige
Interimsgruppe spätestens zum Inkrafttreten des EWR-Abkommens über die
Verbindlichkeit der in finnischer, isländischer, norwegischer und schwedischer
Sprache erstellten EG-Rechtsakte entscheidet, auf die in den Anhängen zum
EWR-Abkommen Bezug genommen wird.

Die Bevollmächtigten der EG-Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
die Bevollmächtigten der EFTA-Staaten haben ferner die Vereinbarung über
die Veröffentlichung der Informationen, die für den EWR von Bedeutung
sind, Kenntnis genommen, die dieser Schlussakte beigefügt ist.

Die Bevollmächtigten der EG-Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
die Bevollmächtigten der EFTA-Staaten haben auch die Vereinbarung über
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die Veröffentlichung von EFTA-Bekanntmachungen betreffend das Auftrags-
wesen zur Kenntnis genommen, die dieser Schlussakte beigefügt ist.

Die Bevollmächtigten der EG-Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
die Bevollmächtigten der EFTA-Staaten haben des weiteren die Vereinbarte
Niederschrift der Verhandlungen angenommen, die dieser Schlussakte beige-
fügt ist. Die Vereinbarte Niederschrift hat verbindlichen Charakter.

Die Bevollmächtigten der EG-Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
die Bevollmächtigten der EFTA-Staaten haben schliesslich die nachstehenden
Erklärungen zur Kenntnis genommen, die dieser Schlussakte beigefügt sind:
1. Erklärung der Regierungen Finnlands, Islands, Norwegens und Schwedens

zu Alkoholmonopolen
2. Erklärung der Regierungen Liechtensteins zu Alkoholmonopolen
3. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zur Amtshilfe in Zollsachen
4. Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zum freien Verkehr leichter

Nutzfahrzeuge
5. Erklärung der Regierung Liechtensteins zur Produkthaftung
6. Erklärung der Regierung Liechtensteins zur besonderen Lage des Landes
7. Erklärung der Regierung Österreichs zu Schutzmassnahmen
8. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft
9. Erklärung der Regierung Islands zur Anwendung von Schutzmassnahmen

nach dem Abkommen
10. Aufgehoben
11. Aufgehoben
12. Aufgehoben
13. Erklärung der Regierungen Österreichs über audiovisuelle Dienste
14. Erklärung der Regierungen Liechtensteins zur Amtshilfe
15. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft
16. Aufgehoben
17. Aufgehoben
18. Erklärung der Regierung Norwegens zur unmittelbaren Vollstreckbarkeit

von Entscheidungen der EG-Organe, durch die in Norwegen ansässigen
Unternehmen finanzielle Verpflichtungen auferlegt werden

19. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft
20. Erklärung der Regierung Österreichs zur Vollstreckung von Entschei-

dungen der EG-Organe bezüglich finanzieller Verpflichtungen im
Hoheitsgebiet Österreichs
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21. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft
22. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zum Schiffbau
23. Erklärung der Regierung Irlands zu Protokoll 28 über geistiges Eigentum

- Internationale Übereinkommen
24. Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zur Charta der sozialen

Grundrechte der Arbeitnehmer
25. Erklärung der Regierung Österreichs zur Umsetzung des Art. 5 der Richt-

linie 76/207/EWG hinsichtlich der Nachtarbeit
26. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft
27. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu den Rechten der EFTA-

Staaten vor dem EG-Gerichtshof
28. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu den Rechten von Anwälten

aus den EFTA-Staaten nach dem Gemeinschaftsrecht
29. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zur Beteiligung von Sachver-

ständigen der EFTA-Staaten an für den EWR relevanten EG-Ausschüssen
gemäss Art. 100 des Abkommens

30. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu Art. 103 des Abkommens
31. Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zu Art. 103 Abs. 1 des

Abkommens
32. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zum Transitverkehr im

Fischereisektor
33. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft und der Regierungen Finn-

lands, Liechtensteins, Österreichs und Schwedens zu Walerzeugnissen
34. Aufgehoben
35. Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu bilateralen Abkommen
36. Aufgehoben
37. Erklärung der Regierung Österreichs zu dem Abkommen zwischen der

EWG und der Republik Österreich über den Güterverkehr im Transit auf
der Schiene und der Strasse

38. Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zum Finanzierungsmecha-
nismus der EFTA

39. Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zu einem Gericht erster
Instanz
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Gemeinsame Erklärungen der Vertragsparteien des Abkom-Gemeinsame Erklärungen der Vertragsparteien des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraummens über den Europäischen Wirtschaftsraum

Gemeinsame Erklärung über die Erstellung gemeinsamer Berichte nachGemeinsame Erklärung über die Erstellung gemeinsamer Berichte nach
Nummer 5 des Protokolls 1 über horizontale AnpassungenNummer 5 des Protokolls 1 über horizontale Anpassungen

Betreffend das Berichtsverfahren gemäss Abschnitt 5 des Protokolls 1 über
horizontale Anpassungen wurde Einvernehmen erzielt, dass der Gemeinsame
EWR-Ausschuss um die Erstellung eines gemeinsamen Berichtes ersuchen
kann, so oft er dies für nützlich erachtet.

Gemeinsame Erklärung zu Vereinbarungen über die gegenseitige Anerken-Gemeinsame Erklärung zu Vereinbarungen über die gegenseitige Anerken-
nung und den Schutz der Bezeichnungen von Wein und Spirituosennung und den Schutz der Bezeichnungen von Wein und Spirituosen

Die Vertragsparteien kommen überein, bis zum 1. Juli 1993 unter Berück-
sichtigung der bestehenden bilateralen Abkommen getrennte Vereinbarungen
über die gegenseitige Anerkennung und den Schutz der Bezeichnungen von
Wein und Spirituosen auszuhandeln.

Gemeinsame Erklärung zu einer Übergangszeit für die Erteilung oder Aus-Gemeinsame Erklärung zu einer Übergangszeit für die Erteilung oder Aus-
stellung von Dokumenten über den Ursprungsnachweisstellung von Dokumenten über den Ursprungsnachweis

a) In den zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens erkennen
die zuständigen Zollbehörden der Gemeinschaft sowie Finnlands, Islands,
Norwegens, Österreichs und Schwedens die folgenden, in Art. 13 des Pro-
tokolls Nr. 3 zu den Freihandelsabkommen zwischen der EWG und den
einzelnen EFTA-Staaten erwähnten Dokumente als gültigen Ursprungs-
nachweis im Sinne des Protokolls 4 zum EWR-Abkommen an:
i) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1, einschliesslich Langzeitbeschei-

nigungen, die zuvor mit dem Stempel der zuständigen Zollbehörde des
Ausfuhrstaates versehen wurden,

ii) Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1, einschliesslich Langzeitbeschei-
nigungen, die von einem zugelassenen Ausführer mit einem beson-
deren, von den Zollbehörden des Ausfuhrstaates zugelassenen Stempel
versehen wurden, und

iii) Rechnungen, die auf Langzeitbescheinigungen Bezug nehmen.
b) In den sechs Monaten nach dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens

erkennen die zuständigen Zollbehörden der Gemeinschaft sowie Finn-
lands, Islands, Norwegens, Österreichs und Schwedens die folgenden, in
Art. 8 des Protokolls Nr. 3 zu den Freihandelsabkommen zwischen der
EWG und den einzelnen EFTA-Staaten erwähnten Dokumente als gül-
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tigen Ursprungsnachweis im Sinne des Protokolls 4 zum EWR-
Abkommen an:
i) Rechnungen mit der Ausführererklärung gemäss Anhang V zum Pro-

tokoll 3, die nach Massgabe des Art. 13 jenes Protokolls abgegeben
wurde, und

ii) Rechnungen mit der Ausführererklärung gemäss Anhang V zum Proto-
koll 3, die von einem Ausführer abgegeben wurde.

c) Anträge auf nachträgliche Überprüfung der unter den Bst. a und b
genannten Dokumente bei den zuständigen Zollbehörden der Gemein-
schaft sowie Finnlands, Islands, Norwegens, Österreichs und Schwedens
sind in einem Zeitraum von zwei Jahren nach Erteilung und Ausstellung
des betreffenden Ursprungsnachweises zulässig. Diese Überprüfungen
werden nach Massgabe des Titels VI des Protokolls 4 zum EWR-
Abkommen durchgeführt.

Gemeinsame Erklärung zu Art. 10 und Art. 14 Abs. 1 des Protokolls 11 zumGemeinsame Erklärung zu Art. 10 und Art. 14 Abs. 1 des Protokolls 11 zum
AbkommenAbkommen

Die Vertragsparteien betonen, welche Bedeutung sie dem Schutz perso-
nenbezogener Daten beimessen. Sie verpflichten sich, diese Frage weiter zu
prüfen, um den angemessenen Schutz dieser Daten gemäss Protokoll 11 auf
einem Niveau zu gewährleisten, das mindestens mit dem der Konvention des
Europarates vom 28. Januar 1981 vergleichbar ist.

Gemeinsame Erklärung über elektromedizinische GeräteGemeinsame Erklärung über elektromedizinische Geräte

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass die Kommission dem Rat
einen Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über elektromedizinische Geräte
vorgelegt hat, die bisher in den Geltungsbereich der Richtlinie 84/539/EWG
(ABl. Nr. L 300 vom 19.11.1984, S. 179) (Anhang II) fallen.

Der Vorschlag der Kommission verstärkt den Schutz der Patienten, der
Benutzer und Dritter, indem auf harmonisierte Normen verwiesen wird, die
von CEN-CENELEC gemäss den gesetzlichen Voraussetzungen anzu-
nehmen sind, und indem diese Waren geeigneten Konformitätsbewertungsver-
fahren unterworfen werden, die für bestimmte Anlagen eine Prüfung durch
Dritte einschliessen.
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Gemeinsame Erklärung betreffend Staatsangehörige der Republik Island, dieGemeinsame Erklärung betreffend Staatsangehörige der Republik Island, die
Inhaber eines in einem Drittland erteilten Diploms als Facharzt, Fachzahn-Inhaber eines in einem Drittland erteilten Diploms als Facharzt, Fachzahn-

arzt, Tierarzt, Apotheker, Praktischer Arzt oder Architekt sindarzt, Tierarzt, Apotheker, Praktischer Arzt oder Architekt sind

Mit der Feststellung, dass die Richtlinien 75/362/EWG, 78/686/EWG, 78/
1026/EWG, 85/384/EWG, 85/433/EWG und 86/457/EWG des Rates in der
für die Zwecke des EWR angepassten Fassung nur die von den Vertragspar-
teien erteilten Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnach-
weise betrifft;

in dem Bestreben jedoch, der besonderen Lage der Staatsangehörigen der
Republik Island Rechnung zu tragen, die ihr Studium in einem Drittland
absolviert haben, da es in Island selbst keine vollständige Universitätsaus-
bildung zum Facharzt, Fachzahnarzt, Tierarzt oder Architekten gibt, da die
Möglichkeiten einer Ausbildung zum Fachzahnarzt und einer spezifischen
Ausbildung zum praktischen Arzt oder in einer anderen ärztlichen Fachrich-
tung begrenzt sind und da in Island erst seit kurzem eine vollständige Univer-
sitätsausbildung zum Apotheker angeboten wird;

empfehlen die Vertragsparteien den betreffenden Regierungen, den Staatsan-
gehörigen der Republik Island, die ein in einem Drittland erteiltes und von
den zuständigen isländischen Behörden anerkanntes Diplom als Fachzahnarzt,
Tierarzt, Architekt, Apotheker oder ein Diplom über den Abschluss einer
spezifischen Ausbildung zum praktischen Arzt oder in einer anderen ärztli-
chen Fachrichtung besitzen, durch die Anerkennung dieser Diplome in ihrem
Hoheitsgebiet zu gestatten, im Europäischen Wirtschaftsraum eine Tätigkeit
als Fachzahnarzt, Tierarzt, Architekt, Apotheker, praktischer Arzt oder Fach-
arzt aufzunehmen und auszuüben.

Gemeinsame Erklärung betreffend Staatsangehörige derGemeinsame Erklärung betreffend Staatsangehörige der
Republik Island, die Inhaber eines in einem DrittlandRepublik Island, die Inhaber eines in einem Drittland
erteilten Hochschuldiploms sind, das eine mindestenserteilten Hochschuldiploms sind, das eine mindestens

dreijährige Berufsausbildung abschliesstdreijährige Berufsausbildung abschliesst

Mit der Feststellung, dass die Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschliessen
(ABl. Nr. L 19 vom 24.1.1989, S. 16), in der für die Zwecke des EWR ange-
passten Fassung in erster Linie die von den Vertragsparteien erteilten Diplome,
Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise betrifft;
in dem Bestreben jedoch, der besonderen Lage der Staatsangehörigen der
Republik Island Rechnung zu tragen, die wegen der dort begrenzten Möglich-
keiten einer Hochschulausbildung und einer langen Tradition, dass Studenten
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diese Ausbildung im Ausland erhalten, ihr Studium in einem Drittland absol-
viert haben;
empfehlen die Vertragsparteien den betreffenden Regierungen, den Staatsan-
gehörigen der Republik Island, die ein unter die allgemeine Regelung fal-
lendes, in einem Drittland erteiltes und von den zuständigen isländischen
Behörden anerkanntes Hochschuldiplom besitzen, durch die Anerkennung
dieser Diplome in ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, im Europäischen Wirt-
schaftsraum eine entsprechende Berufstätigkeit aufzunehmen und auszuüben.

Gemeinsame Erklärung zum GüterkraftverkehrGemeinsame Erklärung zum Güterkraftverkehr

Arbeitet die Europäische Gemeinschaft neue Rechtsvorschriften aus zur
Änderung, Ablösung oder Verlängerung der Vorschriften über den Zugang
zum Güterkraftverkehrsmarkt (Erste Richtlinie des Rates vom 23. Juli 1962
über die Aufstellung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im
Güterkraftverkehr zwischen Mitgliedstaaten (ABl. Nr. L 70 vom 6. 8. 1962,
S. 2005/62), Richtlinie 65/269/EWG des Rates (ABl. Nr. L 88 vom 24.5.1965,
S. 1469/65), Verordnung (EWG) Nr. 3164/76 des Rates (ABl. Nr. L 357 vom
29.12.1976, S. 1), Entscheidung 80/48/EWG des Rates (ABl. Nr. L 18 vom
24.1.1980, S. 21), Verordnung (EWG) Nr. 4059/89 des Rates (ABl. Nr. L 390
vom 30.12.1989, S. 3), so fassen die Vertragsparteien gemäss den gemeinsam
vereinbarten Verfahren einen Beschluss über die Änderung des diesbezügli-
chen Anhangs, so dass die Verkehrsunternehmen der Vertragsparteien zu glei-
chen Bedingungen Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt der anderen Ver-
tragsparteien erhalten.

Während der Geltungsdauer des Abkommens zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und Österreich über den Güterverkehr im Transit
auf der Schiene und der Strasse berühren künftige Änderungen des Abkom-
mens nicht die bestehenden gegenseitigen Marktzugangsrechte gemäss Art.
16 des Abkommens zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
Österreich über den Güterverkehr auf der Schiene und auf der Strasse und
gemäss den bilateralen Abkommen zwischen Österreich einerseits und Finn-
land, Norwegen und Schweden andererseits, sofern zwischen den betreffenden
Parteien nichts anderes vereinbart wird.

Gemeinsame Erklärung über WettbewerbsregelnGemeinsame Erklärung über Wettbewerbsregeln

Die Vertragsparteien erklären, dass die Anwendung der Wettbewerbsre-
geln des EWR in den Fällen, die in den Zuständigkeitsbereich der EG-Kom-
mission fallen, auf den bestehenden Zuständigkeiten der Gemeinschaft beruht,
die durch die Bestimmungen des Abkommens ergänzt werden. In den Fällen,
die in den Zuständigkeitsbereich der EFTA-Überwachungsbehörde fallen,
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beruht die Anwendung der Wettbewerbsregeln des EWR auf dem Abkommen
zur Einsetzung dieses Organs sowie auf den Bestimmungen des EWR-
Abkommens.

Gemeinsame Erklärung zu Art. 61 Abs. 3 Bst. b des AbkommensGemeinsame Erklärung zu Art. 61 Abs. 3 Bst. b des Abkommens

Die Vertragsparteien erklären, dass bei der Prüfung, ob eine Ausnahme
gemäss Art. 61 Abs. 3 Bst. b gewährt werden kann, die EG-Kommission dem
Interesse der EFTA-Staaten und die EFTA-Überwachungsbehörde dem Inter-
esse der Gemeinschaft Rechnung trägt.

Gemeinsame Erklärung zu Art. 61 Abs. 3 Bst. c des AbkommensGemeinsame Erklärung zu Art. 61 Abs. 3 Bst. c des Abkommens

Die Vertragsparteien nehmen zur Kenntnis, dass, selbst wenn eine Region
nach Art. 61 Abs. 3 Bst. a und nach den Kriterien des ersten Prüfschrittes
gemäss Bst. c (siehe Mitteilung der Kommission über die Methode zur
Anwendung von Art. 92 Abs. 3 Bst. a und c auf Regionalbeihilfen, ABl.
Nr. C 212 vom 12.8.1988, S. 2) nicht für eine Beihilfe in Frage kommt, eine
Prüfung anhand anderer Kriterien, zum Beispiel besonders niedrige Bevölke-
rungsdichte, möglich ist.

Gemeinsame Erklärung über Beihilfen aus den EG-Strukturfonds oderGemeinsame Erklärung über Beihilfen aus den EG-Strukturfonds oder
anderen Finanzierungsinstrumentenanderen Finanzierungsinstrumenten

Die Vertragsparteien erklären, dass die finanzielle Unterstützung aus den
EG-Strukturfonds sowie durch die Europäische Investitionsbank oder andere
vergleichbare Finanzierungsinstrumente oder Fonds den Unternehmen nach
Massgabe der Bestimmungen des Abkommens über staatliche Beihilfen
gewährt wird. Sie erklären, dass auf Ersuchen eines Überwachungsorgans ein
Informations- und Meinungsaustausch über diese Formen der Hilfe statt-
finden soll.

Gemeinsame Erklärung zu Protokoll 27 Bst. c des AbkommensGemeinsame Erklärung zu Protokoll 27 Bst. c des Abkommens

Die Mitteilung gemäss Abschnitt c des Protokolls 27 enthält eine Beschrei-
bung des betreffenden staatlichen Beihilfeprogramms oder der betreffenden
Beihilfe einschliesslich aller Merkmale, die für eine ordnungsgemässe Bewer-
tung des Programms oder der Beihilfe erforderlich sind (je nach den Merk-
malen der staatlichen Beihilfe, zB Art der staatlichen Beihilfe, bewilligte
Mittel, Begünstigte, Laufzeit). Ausserdem werden dem jeweils anderen Über-
wachungsorgan die Gründe für die Einleitung des Verfahrens gemäss Art.
93 Abs. 2 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
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schaft bzw. des entsprechenden Verfahrens gemäss dem Abkommen der
EFTA-Staaten zur Einsetzung der EFTA-Überwachungsbehörde mitgeteilt.
Der Informationsaustausch zwischen den beiden Überwachungsorganen
findet auf der Basis der Gegenseitigkeit statt.

Gemeinsame Erklärung zum SchiffbauGemeinsame Erklärung zum Schiffbau

Die Vertragsparteien kommen überein, bis zum Ausserkrafttreten der
Siebten Schiffbau-Richtlinie (Ende 1993) von der Anwendung der in Art. 61
des Abkommens festgelegten allgemeinen Regeln für die staatlichen Beihilfen
auf den Schiffbau abzusehen.

Art. 62 Abs. 2 des Abkommens und die Protokolle über die staatlichen Bei-
hilfen finden auf den Schiffbau Anwendung.

Gemeinsame Erklärung über die anwendbaren Verfahren in Fällen,Gemeinsame Erklärung über die anwendbaren Verfahren in Fällen,
in denen die EFTA-Staaten gemäss Art. 76 und Teil VI desin denen die EFTA-Staaten gemäss Art. 76 und Teil VI des

Abkommens und den entsprechenden Protokollen uneingeschränkt an denAbkommens und den entsprechenden Protokollen uneingeschränkt an den
EG-Ausschüssen teilnehmenEG-Ausschüssen teilnehmen

Die EFTA-Staaten haben in den EG-Ausschüssen, an denen sie gemäss
Art. 76 und Teil VI des Abkommens sowie den entsprechenden Protokollen
uneingeschränkt teilnehmen, dieselben Rechte und Pflichten wie die EG-Mit-
gliedstaaten, ausgenommen bei etwaigen Abstimmungsverfahren. Bei ihrer
Beschlussfassung berücksichtigt die EG-Kommission vor der Abstimmung die
Standpunkte der EFTA-Staaten in gebührender Weise, ebenso wie die Stand-
punkte der EG-Mitgliedstaaten.

In Fällen, in denen die EG-Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, den
Beschluss der EG-Kommission dem EG-Rat vorzulegen, können die EFTA-
Staaten die Angelegenheit gemäss Art. 5 des Abkommens im Gemeinsamen
EWR-Ausschuss zur Sprache bringen.

Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit inGemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit in
kulturellen Angelegenheitenkulturellen Angelegenheiten

Die Vertragsparteien, in Anbetracht ihrer Zusammenarbeit im Europarat,
eingedenk der auf der Ministertagung der Europäischen Gemeinschaft und
ihrer Mitgliedstaaten sowie der Staaten der Europäischen Freihandelsasso-
ziation am 9. April 1984 in Luxemburg verabschiedeten Erklärung, in dem
Bewusstsein, dass die Verwirklichung des freien Wa-ren-, Dienstleistungs-
und Kapitalverkehrs sowie der Freizügigkeit im Europäischen Wirtschafts-
raum erhebliche Auswirkungen auf den Bereich der Kultur haben wird,
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erklären ihre Absicht, die Zusammenarbeit in kulturellen Angelegenheiten zu
verstärken und zu erweitern, um zu einem besseren gegenseitigen Verständnis
der Völker eines multikulturellen Europas beizutragen und das nationale und
regionale Kulturerbe, durch dessen Vielfalt die europäische Kultur bereichert
wird, zu schützen und zu fördern.

Gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit bei derGemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit bei der
Bekämpfung des illegalen Handels mit KulturgüternBekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern

Die Vertragsparteien erklären sich bereit, Regelungen und Verfahren für
die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgü-
tern sowie Regelungen über die Ordnung des legalen Handels mit Kulturgü-
tern einzuführen.

Unbeschadet der Bestimmungen des EWR-Abkommens und anderer interna-
tionaler Verpflichtungen tragen diese Regelungen und Verfahren den Rechts-
vorschriften Rechnung, die die Gemeinschaft gegenwärtig auf diesem Gebiet
ausarbeitet.

Gemeinsame Erklärung über die Beteiligung von Sachverständigen derGemeinsame Erklärung über die Beteiligung von Sachverständigen der
Gemeinschaft an der Arbeit von Ausschüssen der EFTA-Staaten oder vonGemeinschaft an der Arbeit von Ausschüssen der EFTA-Staaten oder von
Ausschüssen, die von der EFTA-Überwachungsbehörde eingesetzt werdenAusschüssen, die von der EFTA-Überwachungsbehörde eingesetzt werden

In der gleichen Weise, wie Sachverständige der EFTA-Staaten an der Arbeit
der in Protokoll 37 zum Abkommen aufgeführten EG-Ausschüsse teil-
nehmen, werden Sachverständige der Gemeinschaft auf Ersuchen der Gemein-
schaft an der Arbeit entsprechender Gremien der EFTA-Staaten oder ent-
sprechender Gremien, die von der EFTA-Überwachungsbehörde eingesetzt
werden, beteiligt, die sich mit denselben Sachgebieten befassen wie die in Pro-
tokoll 37 aufgeführten EG-Ausschüsse.

Gemeinsame Erklärung zu Art. 103 des AbkommensGemeinsame Erklärung zu Art. 103 des Abkommens

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit darüber, dass die Bezug-
nahme auf die Erfüllung verfassungsrechtlicher Voraussetzungen in Art. 103
Abs. 1 des Abkommens und die Bezugnahme auf die vorläufige Anwendung
in Art. 103 Abs. 2 keine praktischen Folgen für die internen Verfahren der
Gemeinschaft haben.

Gemeinsame Erklärung zu Protokoll 35 zum AbkommenGemeinsame Erklärung zu Protokoll 35 zum Abkommen

Zwischen den Vertragsparteien besteht Einigkeit darüber, dass die Wir-
kung bestehender innerstaatlicher Regelungen, die die unmittelbare Anwend-
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barkeit und den Vorrang internationaler Abkommen vorsehen, durch das Pro-
tokoll 35 nicht eingeschränkt wird.

Gemeinsame Erklärung zum FinanzierungsmechanismusGemeinsame Erklärung zum Finanzierungsmechanismus

Tritt eine EFTA-Vertragspartei aus der EFTA aus und der Gemeinschaft
bei, so sind geeignete Regelungen zu treffen, um zu gewährleisten, dass den
übrigen EFTA-Staaten daraus keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen
entstehen. In diesem Zusammenhang nehmen die Vertragsparteien den
Beschluss der EFTA-Staaten zur Kenntnis, ihre jeweiligen Beiträge zum
Finanzierungsmechanismus auf der Grundlage des BSP zu Marktpreisen für
die drei letzten Jahre zu berechnen. Für jeden beitretenden EFTA-Staat sind
im Rahmen der Beitrittsverhandlungen zweckdienliche und gerechte
Lösungen zu finden.

Gemeinsame Erklärung zum Verhältnis zwischen demGemeinsame Erklärung zum Verhältnis zwischen dem
EWR-Abkommen und bestehenden AbkommenEWR-Abkommen und bestehenden Abkommen

Rechte, die durch bestehende Abkommen zwischen einem oder mehreren
EG-Mitgliedstaaten auf der einen Seite und einem oder mehreren EFTA-
Staaten auf der anderen Seite oder zwischen zwei oder mehr EFTA-Staaten
gewährleistet werden, welche zum Beispiel Einzelpersonen, Wirtschaftsbe-
teiligte, die regionale Zusammenarbeit oder Verwaltungsvereinbarungen
betreffen, bleiben vom EWR-Abkommen unberührt, bis auf seiner Grundlage
mindestens gleichwertige Rechte verwirklicht werden können.

Gemeinsame Erklärung zur vereinbarten Auslegung vonGemeinsame Erklärung zur vereinbarten Auslegung von
Art. 4 Abs. 1 und 2 des Protokolls 9 zum Handel mitArt. 4 Abs. 1 und 2 des Protokolls 9 zum Handel mit

Fisch und anderen MeereserzeugnissenFisch und anderen Meereserzeugnissen
1. Solange die EFTA-Staaten nicht die geltenden Gemeinschaftsvorschriften

für die Fischereipolitik übernehmen, ist in dem Fall, dass auf aus staatlichen
Mitteln gewährte Beihilfen Bezug genommen wird, jede Wettbewerbsver-
fälschung von den Vertragsparteien nach Art. 92 und 93 des EWG-Ver-
trags und in Verbindung mit dem einschlägigen Gemeinschaftsrecht für die
Fischerei und der Gemeinsamen Erklärung zu Art. 61 Abs. 3 Bst. c des
Abkommens zu prüfen.

2. Solange die EFTA-Staaten nicht die geltenden Gemeinschaftsvorschriften
für die Fischereipolitik übernehmen, ist in dem Fall, dass auf Rechtsvor-
schriften für die Marktorganisation Bezug genommen wird, jede auf diesen
Rechtsvorschriften beruhende Wettbewerbsverfälschung gemäss den

0.110 Europäischer Wirtschaftsraum

16 Fassung: 01.05.1995



Grundsätzen der geltenden Gemeinschaftsvorschriften für die gemeinsame
Marktorganisation zu prüfen.

Behält ein EFTA-Staat innerstaatliche Vorschriften für die Marktorganisa-
tion im Fischereisektor bei oder führt er solche Vorschriften ein, so gelten
diese von vornherein als mit den im ersten Unterabsatz genannten Grund-
sätzen vereinbar, sofern sie folgende Mindestanforderungen erfüllen:
a) Die Rechtsvorschriften für die Erzeugerorganisationen entsprechen den

Grundsätzen der geltenden Gemeinschaftsvorschriften hinsichtlich
- der Gründung auf Initiative der Erzeuger,
- der Freiheit, als Mitglied ein- oder auszutreten,
- des Fehlens einer beherrschenden Stellung, sofern diese nicht für die

Verfolgung von Zielen erforderlich ist, die denen des Art. 39 des
EWG-Vertrags entsprechen.

b) Werden die Regeln der Erzeugerorganisationen auf Nichtmitglieder der
Erzeugerorganisationen ausgedehnt, so entsprechen die anzuwen-
denden Bestimmungen denen des Art. 7 der Verordnung (EWG) Nr.
3687/91.

c) Bestehen Bestimmungen über preisstützende Interventionen oder
werden derartige Bestimmungen eingeführt, so entsprechen sie denen
des Titels III der Verordnung (EWG) NR. 3687/91.

Gemeinsame Erklärung zur Anwendung von Zollzugeständnissen fürGemeinsame Erklärung zur Anwendung von Zollzugeständnissen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnissebestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse

Die Vertragsparteien erklären, dass im Fall von Zollzugeständnissen, die
sowohl gemäss Protokoll 3 zum Abkommen als auch gemäss einer in Proto-
koll 42 zum Abkommen erwähnten bilateralen Vereinbarung über den Handel
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen eingeräumt werden, bei Vorlage ent-
sprechender Unterlagen die günstigere Zollbehandlung gewährt wird.

Die Verpflichtungen aus Art. 16 des Abkommens bleiben hiervon unberührt.

Gemeinsame Erklärung zum PflanzenschutzGemeinsame Erklärung zum Pflanzenschutz

Die Vertragsparteien stellen fest, dass die bestehenden Rechtsakte der
Gemeinschaft auf diesem Gebiet gegenwärtig überprüft werden. Sie werden
daher nicht von den EFTA-Staaten übernommen. Neue Regeln werden
gemäss den Art. 99 und 102 des Abkommens behandelt.

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110

Fassung: 01.05.1995 17



Gemeinsame Erklärung zur Amtshilfe der AufsichtsbehördenGemeinsame Erklärung zur Amtshilfe der Aufsichtsbehörden
in Bezug auf Spirituosenin Bezug auf Spirituosen

Die Vertragsparteien kommen überein, dass künftige EG-Rechtsvor-
schriften über die Amtshilfe in bezug auf Spirituosen zwischen den zustän-
digen Behörden der EG-Mitgliedstaaten, die für dieses Abkommen von
Bedeutung sind, nach den allgemeinen Abkommensbestimmungen über die
Beschlussfassung behandelt werden.

Gemeinsame Erklärung zu Protokoll 47 über die Beseitigung technischerGemeinsame Erklärung zu Protokoll 47 über die Beseitigung technischer
Handelshemmnisse für WeinHandelshemmnisse für Wein

Die in der Anlage zu Protokoll 47 vorgesehene Anpassung hinsichtlich
der Verwendung der Bezeichnungen "Federweiss" und "Federweisser" erfolgt
unbeschadet künftiger Änderungen der einschlägigen Gemeinschaftsvor-
schriften, in die Bestimmungen über die Verwendung derselben Bezeich-
nungen und gleichwertiger Begriffe für in der Gemeinschaft erzeugten Wein
aufgenommen werden können.

Die Einstufung der Weinbaugebiete der EFTA-Staaten in die Weinbauzone B
für die Zwecke des Abkommens erfolgt unbeschadet künftiger Änderungen
des Klassifikationssystems der Gemeinschaft, die Auswirkungen auf die Ein-
stufung im Rahmen des Abkommens haben können. Solche Änderungen
werden gemäss den allgemeinen Bestimmungen des Abkommens behandelt.

Gemeinsame Erklärung zur Änderung von ZollzugeständnissenGemeinsame Erklärung zur Änderung von Zollzugeständnissen
und zu den Sonderregelungen für Spanien und Portugalund zu den Sonderregelungen für Spanien und Portugal

Die volle Umsetzung des in Protokoll 3 beschriebenen Systems hängt
für einige Vertragsparteien davon ab, dass das jeweilige Preisausgleichssystem
geändert wird. Diese Änderungen sind ohne Änderungen von Zollzugeständ-
nissen nicht möglich. Diese Änderungen würden keinen Ausgleich zwischen
den Vertragsparteien des Abkommens erfordern.

Das in Protokoll 3 beschriebene System berührt nicht die Anwendung der
einschlägigen Übergangsbestimmungen der Beitrittsakte für Spanien und Por-
tugal und führt in der Gemeinschaft - in ihrer Zusammensetzung vom 31.
Dezember 1985 - nicht dazu, dass einer Vertragspartei des EWR-Abkommens
eine günstigere Behandlung gewährt wird als den neuen EG-Mitgliedstaaten.
Insbesondere berührt dieses System nicht die Beitrittspreisausgleichsbeträge
gemäss der Akte über den Beitritt Spaniens und Portugals.
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Gemeinsame Erklärung zum TierschutzGemeinsame Erklärung zum Tierschutz

Unbeschadet der Bestimmungen des Anhangs I Kapitel I Nummer 2 (Tier-
gesundheit) nehmen die Vertragsparteien die neuere Entwicklung des Gemein-
schaftsrechts in diesem Bereich zur Kenntnis und vereinbaren, sich für den Fall
zu konsultieren, dass Unterschiede in ihren gesetzlichen Vorschriften über den
Tierschutz Hindernisse für den freien Warenverkehr bilden. Die Vertragspar-
teien vereinbaren, die Lage in diesem Bereich ständig zu verfolgen.

Gemeinsame Erklärung zum harmonisierten SystemGemeinsame Erklärung zum harmonisierten System

Die Vertragsparteien kommen überein, so bald wie möglich, spätestens
bis zum 31. Dezember 1992, den deutschen Text der Warenbezeichnungen
im Harmonisierten System, der in den entsprechenden Protokollen und
Anhängen zum EWR-Abkommen enthalten ist, zu harmonisieren.

Erklärungen der RegierungenErklärungen der Regierungen
der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staatender EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten

Erklärung der Regierungen der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-StaatenErklärung der Regierungen der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten
über die Erleichterung der Grenzkontrollenüber die Erleichterung der Grenzkontrollen

Zur Förderung der Freizügigkeit arbeiten die EG-Mitgliedstaaten und die
EFTA-Staaten vorbehaltlich der in den geeigneten Gremien festzulegenden
praktischen Modalitäten zusammen, um den Angehörigen der jeweils anderen
Staaten und ihren Familienangehörigen die Kontrollen an den Grenzen zwi-
schen ihren Hoheitsgebieten zu erleichtern.

Erklärung der Regierungen der EG-Mitgliedstaatenund derErklärung der Regierungen der EG-Mitgliedstaatenund der
EFTA-Staaten über den politischen DialogEFTA-Staaten über den politischen Dialog

Die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten und die Mitglied-
staaten der Europäischen Freihandelsassoziation gaben ihrem Wunsch Aus-
druck, ihren politischen Dialog über die Aussenpolitik im Hinblick auf die
Entwicklung engerer Beziehungen in Bereichen beiderseitigen Interesses zu
verstärken.

Sie vereinbarten diesbezüglich:
- anlässlich der Tagungen des EWR-Rates einen informellen Gedankenaus-

tausch auf Ministerebene zu pflegen. Gegebenenfalls könnte ein solcher
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Gedankenaustausch auf den Sitzungen der politischen Direktoren vorbe-
reitet werden;

- bestehende diplomatische Kanäle, insbesondere die diplomatischen Vertre-
tungen in der Hauptstadt und dem Land des EG-Vorsitzes, in Brüssel und
in den Hauptstädten der EFTA-Länder, voll auszuschöpfen;

- sich bei Konferenzen und in internationalen Organisationen informell zu
konsultieren;

- dass dies in keiner Weise bestehende bilaterale Kontakte in diesem Bereich
beeinträchtigt oder ersetzt.

Erklärungen einer oder mehrerer Vertragsparteien desErklärungen einer oder mehrerer Vertragsparteien des
Abkommens über den Europäischen WirtschaftsraumAbkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

Erklärung der Regierungen Finnlands, Islands, Norwegens und SchwedensErklärung der Regierungen Finnlands, Islands, Norwegens und Schwedens
zu Alkoholmonopolenzu Alkoholmonopolen

Unbeschadet ihrer Verpflichtungen aus dem Abkommen erinnern Finn-
land, Island, Norwegen und Schweden daran, dass ihre Alkoholmonopole auf
wichtigen gesundheits- und sozialpolitischen Erwägungen beruhen.

Erklärung der Regierung Liechtensteins zu AlkoholmonopolenErklärung der Regierung Liechtensteins zu Alkoholmonopolen

Unbeschadet ihrer Verpflichtungen aus dem Abkommen erklärt Liechten-
stein, dass ihre Alkoholmonopole auf wichtigen agrar-, gesundheits- und sozi-
alpolitischen Erwägungen beruhen.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zur AmtshilfeErklärung der Europäischen Gemeinschaft zur Amtshilfe
in Zollsachenin Zollsachen

Die Europäische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten erklären, dass sich
Art. 2 Abs. 2 des Protokolls 11 über die Amtshilfe in Zollsachen nach ihrer
Auffassung auch auf Art. 11 Abs. 1 letzter Satz dieses Protokolls bezieht.

Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zum freienErklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zum freien
Verkehr leichter NutzfahrzeugeVerkehr leichter Nutzfahrzeuge

Der in Anhang II: Technische Vorschriften, Normen, Prüfungen und
Bescheinigungen, Teil I: Kraftfahrzeuge festgelegte Grundsatz des freien Ver-
kehrs leichter Nutzfahrzeuge ab dem 1. Januar 1995 wird von den EFTA-
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Staaten unter der Voraussetzung anerkannt, dass bis dahin neue Rechtsvor-
schriften gelten, die denen für die anderen Fahrzeugklassen entsprechen.

Erklärung der Regierung Liechtensteins zur ProdukthaftungErklärung der Regierung Liechtensteins zur Produkthaftung

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein erklärt zu Art. 14 der Richt-
linie 85/374/EWG des Rates, dass das Fürstentum Liechtenstein bis zum
Inkrafttreten dieses Abkommens soweit erforderlich Rechtsvorschriften über
den Schutz vor nuklearen Störfällen eingeführt haben wird, die dem durch
internationale Übereinkommen gewährten Schutz gleichwertig sind.

Erklärung der Regierung Liechtensteins zur besonderenErklärung der Regierung Liechtensteins zur besonderen
Lage des LandesLage des Landes

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein,

bezugnehmend auf Abschnitt 18 der Gemeinsamen Erklärung vom 14. Mai
1991, die auf der Ministertagung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer
Mitgliedstaaten sowie der Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation
verabschiedet wurde,

unter erneuter Bestätigung der Pflicht, zu gewährleisten, dass alle Bestim-
mungen des EWR-Abkommens beachtet und nach Treu und Glauben ange-
wandt werden,

erwartet, dass der besonderen geographischen Lage Liechtensteins im Rahmen
des EWR-Abkommens gebührend Rechnung getragen wird,

ist der Auffassung, dass eine Situation, die das Ergreifen der in Art. 112 des
EWR-Abkommens bezeichneten Massnahmen rechtfertigt, insbesondere dann
als gegeben anzusehen ist, wenn Kapitalzuflüsse aus einer anderen Vertrags-
partei geeignet sind, den Zugang der gebietsansässigen Bevölkerung zu Immo-
bilien zu gefährden, oder wenn die Zahl der Angehörigen von EG-Mitglied-
staaten oder anderen EFTA-Staaten oder die Zahl der von diesen Staatsange-
hörigen insgesamt besetzten Arbeitsplätze in der Wirtschaft im Vergleich zu
den jeweiligen Zahlen für die gebietsansässige Bevölkerung in aussergewöhn-
lichem Masse zunimmt.

Erklärung der Regierung Österreichs zu SchutzmassnahmenErklärung der Regierung Österreichs zu Schutzmassnahmen

Österreich erklärt, dass das verfügbare Siedlungsgebiet (insbesondere das
verfügbare Bauland) wegen der besonderen geographischen Lage in einigen
Landesteilen überdurchschnittlich knapp ist. Demzufolge könnten Störungen
des Immobilienmarktes in bestimmten Gebieten zu ernstlichen wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen oder ökologischen Schwierigkeiten im Sinne der
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Schutzklausel des Art. 112 des EWR-Abkommens führen und Massnahmen
gemäss diesem Artikel erforderlich machen.

Erklärung der Europäischen GemeinschaftErklärung der Europäischen Gemeinschaft

Die Europäische Gemeinschaft ist der Ansicht, dass die Erklärung der
Regierung Österreichs zu Schutzmassnahmen die Rechte und Pflichten der
Vertragsparteien aus dem Abkommen unberührt lässt.

Erklärung der Regierung Islands zur Anwendung vonErklärung der Regierung Islands zur Anwendung von
Schutzmassnahmen nach dem AbkommenSchutzmassnahmen nach dem Abkommen

Island stellt fest, dass es unbeschadet der Verpflichtungen aus dem
Abkommen wegen der Einseitigkeit seiner Wirtschaftsstruktur und seiner
niedrigen Bevölkerungsdichte Schutzmassnahmen ergreifen darf, falls die
Anwendung des Abkommens insbesondere
- durch Wanderbewegungen einer erheblichen Zahl von Arbeitskräften in

bestimmte geographische Gebiete, Beschäftigungsarten oder Wirtschafts-
zweige zu ernstlichen Störungen des Arbeitsmarktes oder

- zu ernstlichen Störungen des Immobilienmarktes führt.

Erklärung der Regierung Österreichs über audiovisuelle DiensteErklärung der Regierung Österreichs über audiovisuelle Dienste

Mit Bezug auf die Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober
1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit stellt die Regierung
Österreichs fest, dass sie nach dem geltenden EG-Recht in seiner Auslegung
durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften geeignete Mass-
nahmen ergreifen kann, falls zur Umgehung ihrer innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften Verlegungsprozesse stattfinden.

Erklärung der Regierungn Liechtensteins zur AmtshilfeErklärung der Regierungn Liechtensteins zur Amtshilfe

Mit Bezug auf die Bestimmungen des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, die sich mit der Zusammenarbeit zwischen den Überwa-
chungsorganen im Bereich der Finanzdienstleistungen (Bankgeschäfte,
OGAW und Wertpapierhandel) befassen, unterstreicht die Regierung Liech-
tensteins die Bedeutung, welche sie den Prinzipien der Geheimhaltung und
der Spezialität beimessen, und stellt fest, dass die Auskünfte ihrer zuständigen
Behörden von den Behörden, die diese Auskünfte erhalten, gemäss diesen
Grundsätzen zu behandeln sind. Unbeschadet der in den einschlägigen
Rechtsvorschriften festgelegten Fälle bedeutet dies:
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- Alle Personen, die für Behörden, die Informationen erhalten, arbeiten oder
gearbeitet haben, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Als vertraulich
bezeichnete Auskünfte werden entsprechend behandelt.

- Die zuständigen Behörden, die vertrauliche Auskünfte erhalten, dürfen diese
nur zur Erfüllung ihrer in den einschlägigen Rechtsvorschriften festge-
legten Aufgaben verwenden.

Erklärung der Europäischen GemeinschaftErklärung der Europäischen Gemeinschaft

Die Europäische Gemeinschaft ist der Ansicht, dass die Erklärung der
Regierung Liechtensteins zur Amtshilfe die Rechte und Pflichten der Ver-
tragsparteien aus dem Abkommen unberührt lässt.

Erklärung der Regierung Norwegens zur unmittelbarenErklärung der Regierung Norwegens zur unmittelbaren
Vollstreckbarkeit von Entscheidungen der EG-Organe, durchVollstreckbarkeit von Entscheidungen der EG-Organe, durch

die in Norwegen ansässigen Unternehmen finanzielledie in Norwegen ansässigen Unternehmen finanzielle
Verpflichtungen auferlegt werdenVerpflichtungen auferlegt werden

Die Vertragsparteien werden darauf hingewiesen, dass die gegenwärtige
Verfassung Norwegens nicht vorsieht, dass Entscheidungen der Gemein-
schaftsorgane, durch die in Norwegen ansässigen Unternehmen finanzielle
Verpflichtungen auferlegt werden, unmittelbar vollstreckt werden können.
Norwegen erkennt an, dass derartige Entscheidungen auch weiterhin unmit-
telbar an solche Unternehmen gerichtet werden und dass diese ihre Verpflich-
tungen nach der gegenwärtigen Praxis erfüllen sollten. Die genannten ver-
fassungsrechtlichen Beschränkungen der unmittelbaren Vollstreckbarkeit von
Entscheidungen der EG-Organe bezüglich finanzieller Verpflichtungen gelten
nicht für Tochtergesellschaften und Vermögenswerte im Gebiet der Gemein-
schaft, die in Norwegen ansässigen Unternehmen gehören.

Sollten Schwierigkeiten auftreten, so ist Norwegen bereit, in Konsultationen
einzutreten und auf eine alle Teile befriedigende Lösung hinzuarbeiten.

Erklärung der Europäischen GemeinschaftErklärung der Europäischen Gemeinschaft

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften wird die in der ein-
seitigen Erklärung Norwegens beschriebene Lage beobachten. Sie kann jeder-
zeit Konsultationen mit Norwegen einleiten, um befriedigende Lösungen für
eventuell auftretende Probleme zu finden.
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Erklärung der Regierung Österreichs zur Vollstreckung vonErklärung der Regierung Österreichs zur Vollstreckung von
Entscheidungen der EG-Organe bezüglich finanziellerEntscheidungen der EG-Organe bezüglich finanzieller

Verpflichtungen im Hoheitsgebiet ÖsterreichsVerpflichtungen im Hoheitsgebiet Österreichs

Österreich erklärt, dass seine Verpflichtung, Entscheidungen der EG-
Organe, durch die finanzielle Verpflichtungen auferlegt werden, in seinem
Hoheitsgebiet zu vollstrecken, nur solche Entscheidungen betrifft, die voll-
ständig unter die Bestimmungen des EWR-Abkommens fallen.

Erklärung der Europäischen GemeinschaftErklärung der Europäischen Gemeinschaft

Die Gemeinschaft versteht die österreichische Erklärung dahingehend, dass
die Vollstreckung von Entscheidungen, durch die Unternehmen finanzielle
Verpflichtungen auferlegt werden, auf österreichischem Hoheitsgebiet
gewährleistet wird, soweit die Entscheidungen, durch die derartige Verpflich-
tungen auferlegt werden, - selbst dann, wenn nicht ausschliesslich - auf
Bestimmungen des EWR-Abkommens beruhen.

Die Kommission kann jederzeit Konsultationen mit der Regierung Öster-
reichs einleiten, um befriedigende Lösungen für eventuell auftretende Pro-
bleme zu finden.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zum SchiffbauErklärung der Europäischen Gemeinschaft zum Schiffbau

Die Europäische Gemeinschaft ist bestrebt, das Niveau der auftragsbezo-
genen Produktionsbeihilfen für Werften schrittweise zu senken. Die Kommis-
sion arbeitet darauf hin, die Beihilfehöchstgrenzen so weit und so schnell wie
im Rahmen der Siebenten Richtlinie (90/684/EWG) möglich zu senken.

Die Siebente Richtlinie gilt bis Ende 1993. Bei der Entscheidung, ob eine neue
Richtlinie erforderlich ist, überprüft die Kommission unter Berücksichtigung
der Fortschritte beim Abbau auftragsbezogener Produktionsbeihilfen auch die
Wettbewerbsbedingungen im Schiffbau im gesamten EWR. Bei dieser Über-
prüfung arbeitet die Kommission eng mit den EFTA-Staaten zusammen und
trägt den Ergebnissen der Bemühungen in einem grösseren internationalen
Rahmen gebührend Rechnung, um Bedingungen zu schaffen, die einen Wett-
bewerb ohne Verzerrungen gewährleisten.

Erklärung der Regierung Irlands zu Protokoll 28 über geistigesErklärung der Regierung Irlands zu Protokoll 28 über geistiges
Eigentum - Internationale ÜbereinkommenEigentum - Internationale Übereinkommen

Irland versteht Art. 5 Abs. 1 des Protokolls 28 in der Weise, dass die Regie-
rung Irlands sich zu verpflichten hat, vorbehaltlich der verfassungsrechtlichen
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Vorschriften alle für die Einhaltung der aufgeführten Übereinkommen erfor-
derlichen Schritte zu unternehmen.

Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zur ChartaErklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zur Charta
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmerder sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer

Die Regierungen der EFTA-Staaten teilen die Ansicht, dass die erweiterte
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Fortschritten auf sozialem Gebiet einher-
gehen muss, die in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern zu erzielen
sind. Die EFTA-Staaten wollen einen aktiven Beitrag zur Entwicklung der
sozialen Dimension des Europäischen Wirtschaftsraumes leisten. Sie
begrüssen daher, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten auf sozialem Gebiet auf Grund dieses Abkommens verstärkt
wird. Die genannten Regierungen erkennen, welche Bedeutung in diesem
Zusammenhang einer Garantie der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer im
gesamten EWR zukommt, billigen die in der Charta der sozialen Grundrechte
der Arbeitnehmer vom 9. Dezember 1989 festgelegten Grundsätze und Rechte
und erinnern an das darin niedergelegte Subsidiaritätsprinzip. Sie stellen fest,
dass bei der Umsetzung derartiger Rechte die unterschiedliche Praxis der ein-
zelnen Staaten, insbesondere hinsichtlich der Rolle der Sozialpartner und der
Kollektivverträge, gebührend berücksichtigt werden muss.

Erklärung der Regierung Österreichs zur Umsetzung des Art. 5 der RichtlinieErklärung der Regierung Österreichs zur Umsetzung des Art. 5 der Richtlinie
76/207/EWG hinsichtlich der Nachtarbeit76/207/EWG hinsichtlich der Nachtarbeit

Die Republik Österreich,

in Anbetracht des in diesem Abkommen festgelegten Grundsatzes der Gleich-
behandlung,

angesichts Österreichs Verpflichtung aus diesem Abkommen, den gemein-
schaftsrechtlichen Besitzstand in die österreichische Rechtsordnung zu über-
nehmen,

im Hinblick auf andere völkerrechtliche Verpflichtungen Österreichs,

mit Rücksicht auf die gesundheitsschädlichen Auswirkungen der Nachtarbeit
und die besondere Schutzwürdigkeit weiblicher Arbeitnehmer,

erklärt sich bereit, der besonderen Schutzwürdigkeit weiblicher Arbeitnehmer
Rechnung zu tragen.
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Erklärung der Europäischen GemeinschaftErklärung der Europäischen Gemeinschaft

Die Europäische Gemeinschaft ist der Ansicht, dass die einseitige Erklä-
rung der Regierung Österreichs zur Umsetzung des Art. 5 der Richtlinie 76/
207/EWG hinsichtlich der Nachtarbeit die Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien aus dem Abkommen unberührt lässt.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu den RechtenErklärung der Europäischen Gemeinschaft zu den Rechten
der EFTA-Staaten vor dem EG-Gerichtshofder EFTA-Staaten vor dem EG-Gerichtshof

1. Um die rechtliche Homogenität im EWR zu verstärken, ändert die Gemein-
schaft die Art. 20 und 37 der Satzung des Gerichtshofs und des Gerichts
erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften in der Weise, dass den
EFTA-Staaten und der EFTA-Überwachungsbehörde der Zugang zum
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eröffnet wird.

2. Ferner trifft die Gemeinschaft die notwendigen Massnahmen, um sicherzu-
stellen, dass die EFTA-Staaten in bezug auf die Durchführung des Art. 2
Abs. 2 Bst. b und des Art. 6 des Protokolls 24 zum EWR-Abkommen die-
selben Rechte haben wie die EG-Mitgliedstaaten gemäss Art. 9 Abs. 9 der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu den Rechten vonErklärung der Europäischen Gemeinschaft zu den Rechten von
Anwälten aus den EFTA-Staaten nach dem GemeinschaftsrechtAnwälten aus den EFTA-Staaten nach dem Gemeinschaftsrecht

Die Gemeinschaft verpflichtet sich, die Satzung des Gerichtshofs und des
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften so zu ändern, dass
die für eine Rechtssache ernannten Bevollmächtigen sich bei der Vertretung
eines EFTA-Staates oder der EFTA-Überwachungsbehörde von einem Bei-
stand oder einem Anwalt unterstützen lassen können, der berechtigt ist, vor
dem Gericht eines EFTA-Staates aufzutreten. Sie verpflichtet sich ferner, zu
gewährleisten, dass Anwälte, die berechtigt sind, vor einem Gericht eines
EFTA-Staates aufzutreten, Einzelpersonen und Wirtschaftsbeteiligte vor dem
Gerichtshof und dem Gericht erster Instanz der Europäischen Gemein-
schaften vertreten dürfen.

Treten solche Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte vor dem Gerichtshof
und dem Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften auf, so
geniessen sie unter den in den Verfahrensordnungen dieser Gerichte festzu-
legenden Bedingungen die Rechte und Immunitäten, die für die unabhängige
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind.

Ferner trifft die Gemeinschaft die notwendigen Massnahmen, damit Anwälten
aus den EFTA-Staaten nach dem Gemeinschaftsrecht dieselben rechtlichen
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Vorrechte eingeräumt werden wie Anwälten aus den Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zur Beteiligung der Sachverstän-Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zur Beteiligung der Sachverstän-
digen der EFTA-Staaten an für den EWR relevantendigen der EFTA-Staaten an für den EWR relevanten
EG-Ausschüssen gemäss Art. 100 des AbkommensEG-Ausschüssen gemäss Art. 100 des Abkommens

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften bestätigt, dass bei der
Anwendung der Grundsätze des Art. 100 davon ausgegangen wird, dass jeder
EFTA-Staat seine eigenen Sachverständigen benennt. Diese werden gleicher-
massen wie die Sachverständigen aus den EG-Mitgliedstaaten an der Sitzungs-
vorbereitung der jeweils zuständigen EG-Ausschüsse beteiligt. Die EG-Kom-
mission setzt die Konsultationen so lange wie für notwendig erachtet fort, bis
sie in einer förmlichen Sitzung ihren Vorschlag unterbreitet.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu Art. 103Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zu Art. 103
des Abkommensdes Abkommens

Die Europäische Gemeinschaft ist der Ansicht, dass sie die endgültige
Anwendung des in Art. 103 des Abkommens genannten Beschlusses des
Gemeinsamen EWR-Ausschusses aufschieben kann, bis die EFTA-Staaten die
in Art. 103 Abs. 1 genannten verfassungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt
haben.

Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zu Art. 103Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zu Art. 103
Abs. 1 des AbkommensAbs. 1 des Abkommens

In dem Bestreben, einen homogenen EWR zu verwirklichen, und unbe-
schadet der Arbeitsweise ihrer demokratischen Einrichtungen setzen sich die
EFTA-Staaten nach Kräften dafür ein, dass die erforderlichen verfassungs-
rechtlichen Voraussetzungen entsprechend Art. 103 Abs. 1 Unterabsatz 1 des
EWR-Abkommens erfüllt werden.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zumErklärung der Europäischen Gemeinschaft zum
Transitverkehr im FischereisektorTransitverkehr im Fischereisektor

Nach Auffassung der Gemeinschaft findet Art. 6 des Protokolls 9 auch
dann Anwendung, wenn bis zum Inkrafttreten des Abkommens keine für
beide Seiten zufriedenstellende Lösung der Frage des Transitverkehrs
gefunden worden ist.
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Erklärung der Europäischen Gemeinschaft und derErklärung der Europäischen Gemeinschaft und der
Regierungen Finnlands, Liechtensteins, ÖsterreichsRegierungen Finnlands, Liechtensteins, Österreichs

und Schwedens zu Walerzeugnissenund Schwedens zu Walerzeugnissen

Die Europäische Gemeinschaft und die Regierungen Finnlands, Liechten-
steins, Österreichs und Schwedens erklären, dass die Tabelle I der Anlage 2 zu
Protokoll 9 ihr Einfuhrverbot für Walerzeugnisse unberührt lässt.

Erklärung der Europäischen Gemeinschaft zuErklärung der Europäischen Gemeinschaft zu
bilateralen Abkommenbilateralen Abkommen

Die Gemeinschaft ist der Ansicht, dass
- die bilateralen Abkommen über den Strassen- und Eisenbahngüterverkehr

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Österreich,
- die bilateralen Abkommen über bestimmte Vereinbarungen betreffend die

Landwirtschaft zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
den einzelnen EFTA-Staaten,

- die bilateralen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und Schweden, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und Norwegen sowie der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und
Island

zwar in getrennten Rechtsinstrumenten niedergelegt, aber Teil des Gesamt-
gleichgewichts der Verhandlungsergebnisse sind und ein wesentliches Element
für ihre Zustimmung zum EWR-Abkommen darstellen.

Die Gemeinschaft behält sich daher das Recht vor, den Abschluss des EWR-
Abkommens so lange auszusetzen, bis ihr die Ratifizierung der genannten
bilateralen Abkommen von den betreffenden EFTA-Staaten notifiziert
worden ist. Ausserdem behält sich die Gemeinschaft die Entscheidung bezüg-
lich der Folgerungen vor, die im Falle einer Nichtratifizierung dieser
Abkommen zu ziehen sind.

Erklärung der Regierung Österreichs zum Abkommen zwischenErklärung der Regierung Österreichs zum Abkommen zwischen
der EWG und der Republik Österreich über den Güterverkehr im Transit aufder EWG und der Republik Österreich über den Güterverkehr im Transit auf

der Schiene und der Strasseder Schiene und der Strasse

Österreich bemüht sich, das bilaterale Abkommen zwischen der EWG und
der Republik Österreich über den Güterverkehr im Transit auf der Schiene
und der Strasse rechtzeitig für die Ratifizierung des EWR-Abkommens zu
ratifizieren, bekräftigt aber seinen Standpunkt, dass das EWR-Abkommen
und dieses bilaterale Abkommen als zwei getrennte Rechtsinstrumente mit
eigenem Stellenwert anzusehen sind.
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Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zumErklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zum
Finanzierungsmechanismus der EFTAFinanzierungsmechanismus der EFTA

Die EFTA-Staaten sind der Ansicht, dass die in der gemeinsamen Erklä-
rung betreffend den Finanzierungsmechanismus genannten "zweckdienlichen
und gerechten Lösungen" dazu führen sollten, dass entweder der der Gemein-
schaft beitretende EFTA-Staat nach seinem Beitritt zur Gemeinschaft keine
finanziellen Verpflichtungen im Rahmen des EFTA-Finanzierungsmecha-
nismus mehr hat oder dass seine Beiträge zum EG-Gesamthaushalt entspre-
chend angepasst werden.

Erklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zu einemErklärung der Regierungen der EFTA-Staaten zu einem
Gericht erster InstanzGericht erster Instanz

Die EFTA-Staaten werden bei Bedarf ein Gericht erster Instanz für Wett-
bewerbssachen einsetzen.

Vereinbarung über die Veröffentlichung der Informationen,Vereinbarung über die Veröffentlichung der Informationen,
die für den EWR von Bedeutung sinddie für den EWR von Bedeutung sind

Isländische MissionIsländische Mission
bei denbei den
Europäischen GemeinschaftenEuropäischen Gemeinschaften

Rue Archimede 5
1040 Brüssel

Brüssel, den . . . . .

Betr.: Veröffentlichung der Informationen, die für den EWR von Bedeu-
tung sind

Sehr geehrter Herr . . . . .!

Hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen, die für den EWR von
Bedeutung sind und die nach dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens zu
veröffentlichen sind, möchte ich zusammenfassen, dass wir folgendes verein-
bart haben:

Es wird sich um ein koordiniertes System handeln, das aus dem Amtsblatt der
EG und einer besonderen EWR-Beilage zu diesem Amtsblatt besteht. Falls die
Informationen, die sowohl für die EG als auch die EFTA-Staaten veröffent-
licht werden sollen, identisch sind, wird die Veröffentlichung durch die EG
im EG-Amtsblatt gleichzeitig als Veröffentlichung in den drei gemeinsamen
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EG/EFTA-Sprachen dienen, während die Informationen in den übrigen vier
EFTA-Sprachen (Finnisch, Isländisch, Norwegisch und Schwedisch) in der
EWR-Beilage zum Amtsblatt der EG veröffentlicht werden. Die EFTA-
Staaten werden für eine geeignete Infrastruktur sorgen, um zu gewährleisten,
dass die erforderlichen Übersetzungen in den vier Nicht-EG-EFTA-Sprachen
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die EFTA-Staaten sind für die Bereitstel-
lung der Unterlagen zur Erstellung der EWR-Beilage verantwortlich.

Das Veröffentlichungssystem würde aus folgenden Elementen bestehen:
a) EntscheidungenEntscheidungen desdes GemeinsamenGemeinsamen EWR-AusschussesEWR-Ausschusses überüber denden BesitzstandBesitzstand

undund andereandere Entscheidungen,Entscheidungen, Rechtsakte,Rechtsakte, BekanntgabenBekanntgaben usw.usw. derder EWR-EWR-
OrganeOrgane

Die den Besitzstand betreffenden Entscheidungen des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses werden in den neun Amtssprachen in einem beson-
deren EWR-Abschnitt des Amtsblattes der EG veröffentlicht. Diese Veröf-
fentlichung dient gleichzeitig als Veröffentlichung in den drei gemeinsamen
Sprachen. Diese Entscheidungen werden ausserdem in der EWR-Beilage
in den Amtssprachen der nordischen EFTA-Staaten veröffentlicht; zudem
besteht für die EFTA-Staaten in deren eigener Verantwortung die Möglich-
keit, in der EWR-Beilage gegebenenfalls zu Informationszwecken Veröf-
fentlichungen in ihrer Arbeitssprache vorzunehmen.

Dies gilt auch für andere Entscheidungen, Rechtsakte, Bekanntgaben usw.
der EWR-Organe, insbesondere des EWR-Rates und des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses.

Was Entscheidungen des Gemeinsamen EWR-Ausschusses über den
Besitzstand betrifft, so wird aus dem Inhaltsverzeichnis des EWR-
Abschnitts zu ersehen sein, wo die einschlägigen innergemeinschaftlichen
Texte zu finden sind.

b) Die EG betreffende EFTA-DatenDie EG betreffende EFTA-Daten

Informationen seitens der EFTA-Staaten, der EFTA-Überwachungsbe-
hörde, des Ständigen Ausschusses der EFTA-Staaten und des EFTA-
Gerichtshofs, die beispielsweise die Bereiche Wettbewerb, staatliche Bei-
hilfen, öffentliches Auftragswesen und technische Normen betreffen,
werden in den neun Amtssprachen der EG in einem besonderen EWR-
Abschnitt des Amtsblatts der EG veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung dient in bezug auf die EFTA-Staaten gleichzeitig
als Veröffentlichung in den drei gemeinsamen Sprachen, während die
übrigen vier EFTA-Sprachen in der EWR-Beilage erscheinen. Erforderli-
chenfalls werden die Inhaltsverzeichnisse des EWR-Abschnitts bzw. der
EWR-Beilage Verweise darüber enthalten, wo die entsprechende Informa-
tion seitens der EG und ihrer Mitgliedstaaten zu finden ist.
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c) Die EFTA betreffende EG-DatenDie EFTA betreffende EG-Daten

Informationen seitens der EG und ihrer Mitgliedstaaten, die beispielsweise
die Bereiche Wettbewerb, staatliche Beihilfen, öffentliches Auftragswesen
und technische Normen betreffen, werden in den neun Amtssprachen der
EG im Amtsblatt der EG veröffentlicht. Diese Veröffentlichung dient
gleichzeitig als Veröffentlichung für die EFTA-Staaten in den drei gemein-
samen Sprachen, während die übrigen vier EFTA-Sprachen in der EWR-
Beilage erscheinen. Erforderlichenfalls werden Hinweise darauf gegeben,
wo die entsprechenden Informationen seitens der EFTA-Staaten, der
EFTA-Überwachungsbehörde, des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten und des EFTA-Gerichtshofs zu finden sind.

Die finanziellen Aspekte des Veröffentlichungssystems werden in einer
gesonderten Vereinbarung geregelt.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Zustimmung hierzu bestätigen
könnten.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr . . . . ., den Ausdruck meiner ausge-
zeichnetsten Hochachtung.

Hannes Hafstein
Botschafter
Leiter der isländischen Mission
bei den Europäischen Gemeinschaften

Herrn Horst Krenzler
Generaldirektor
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Generaldirektion I
Avenue d'Auderghem 35
Brüssel

KommissionKommission
der Europäischender Europäischen
Gemeinschaften Brüssel, den . . . . .Gemeinschaften Brüssel, den . . . . .

Generaldirektion
Auswärtige Beziehungen

Der Generaldirektor Herrn Hannes Hafstein

Botschafter

Leiter der EFTA-Delegation
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EFTA-Sekretariat

Rue d'Arlon 118

1040 Brüssel

Sehr geehrter Herr . . . . .!

Ich beehre mich, Ihnen den Eingang Ihres heutigen Schreibens zu bestätigen,
das wie folgt lautet:

"Hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen, die für den EWR von
Bedeutung sind und die nach dem Inkrafttreten des EWR-Abkommens zu
veröffentlichen sind, möchte ich zusammenfassen, dass wir folgendes verein-
bart haben:

Es wird sich um ein koordiniertes System handeln, das aus dem Amtsblatt der
EG und einer besonderen EWR-Beilage zu diesem Amtsblatt besteht. Falls die
Informationen, die sowohl für die EG als auch die EFTA-Staaten veröffent-
licht werden sollen, identisch sind, wird die Veröffentlichung durch die EG
im EG-Amtsblatt gleichzeitig als Veröffentlichung in den drei gemeinsamen
EG/EFTA-Sprachen dienen, während die Informationen in den übrigen vier
EFTA-Sprachen (Finnisch, Isländisch, Norwegisch und Schwedisch) in der
EWR-Beilage zum Amtsblatt der EG veröffentlicht werden. Die EFTA-
Staaten werden für eine geeignete Infrastruktur sorgen, um zu gewährleisten,
dass die erforderlichen Übersetzungen in den vier Nicht-EG-EFTA-Sprachen
rechtzeitig zur Verfügung stehen. Die EFTA-Staaten sind für die Bereitstel-
lung der Unterlagen zur Erstellung der EWR-Beilage verantwortlich.

Das Veröffentlichungssystem würde aus folgenden Elementen bestehen:
a) EntscheidungenEntscheidungen desdes GemeinsamenGemeinsamen EWR-AusschussesEWR-Ausschusses überüber denden BesitzstandBesitzstand

undund andereandere Entscheidungen,Entscheidungen, Rechtsakte,Rechtsakte, BekanntgabenBekanntgaben usw.usw. derder EWR-EWR-
OrganeOrgane

Die den Besitzstand betreffenden Entscheidungen des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses werden in den neun Amtssprachen in einem beson-
deren EWR-Abschnitt des Amtsblattes der EG veröffentlicht. Diese Veröf-
fentlichung dient gleichzeitig als Veröffentlichung in den drei gemeinsamen
Sprachen. Diese Entscheidungen werden ausserdem in der EWR-Beilage
in den Amtssprachen der nordischen EFTA-Staaten veröffentlicht; zudem
besteht für die EFTA-Staaten in deren eigener Verantwortung die Möglich-
keit, in der EWR-Beilage gegebenenfalls zu Informationszwecken Veröf-
fentlichungen in ihrer Arbeitssprache vorzunehmen.

Dies gilt auch für andere Entscheidungen, Rechtsakte, Bekanntgaben usw.
der EWR-Organe, insbesondere des EWR-Rates und des Gemeinsamen
EWR-Ausschusses.
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Was Entscheidungen des Gemeinsamen EWR-Ausschusses über den
Besitzstand betrifft, so wird aus dem Inhaltsverzeichnis des EWR-
Abschnitts zu ersehen sein, wo die einschlägigen innergemeinschaftlichen
Texte zu finden sind.

b) Die EG betreffende EFTA-DatenDie EG betreffende EFTA-Daten

Informationen seitens der EFTA-Staaten, der EFTA-Überwachungsbe-
hörde, des Ständigen Ausschusses der EFTA-Staaten und des EFTA-
Gerichtshofs, die beispielsweise die Bereiche Wettbewerb, staatliche Bei-
hilfen, öffentliches Auftragswesen und technische Normen betreffen,
werden in den neun Amtssprachen der EG in einem besonderen EWR-
Abschnitt des Amtsblatts der EG veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung dient in bezug auf die EFTA-Staaten gleichzeitig
als Veröffentlichung in den drei gemeinsamen Sprachen, während die
übrigen vier EFTA-Sprachen in der EWR-Beilage erscheinen. Erforderli-
chenfalls werden die Inhaltsverzeichnisse des EWR-Abschnitts bzw. der
EWR-Beilage Verweise darüber enthalten, wo die entsprechende Informa-
tion seitens der EG und ihrer Mitgliedstaaten zu finden ist.

c) Die EFTA betreffende EG-DatenDie EFTA betreffende EG-Daten

Informationen seitens der EG und ihrer Mitgliedstaaten, die beispielsweise
die Bereiche Wettbewerb, staatliche Beihilfen, öffentliches Auftragswesen
und technische Normen betreffen, werden in den neun Amtssprachen der
EG im Amtsblatt der EG veröffentlicht. Diese Veröffentlichung dient
gleichzeitig als Veröffentlichung für die EFTA-Staaten in den drei gemein-
samen Sprachen, während die übrigen vier EFTA-Sprachen in der EWR-
Beilage erscheinen. Erforderlichenfalls werden Hinweise darauf gegeben,
wo die entsprechenden Informationen seitens der EFTA-Staaten, der
EFTA-Überwachungsbehörde, des Ständigen Ausschusses der EFTA-
Staaten und des EFTA-Gerichtshofs zu finden sind.

Die finanziellen Aspekte des Veröffentlichungssystems werden in einer
gesonderten Vereinbarung geregelt.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihre Zustimmung hierzu bestätigen
könnten."

Ich beehre mich, meine Zustimmung zum Inhalt dieses Schreibens zu
bestätigen.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr . . . . ., den Ausdruck meiner ausge-
zeichnetsten Hochachtung.

Horst G. Krenzler
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Vereinbarung über die Veröffentlichung von EFTA-Bekannt-Vereinbarung über die Veröffentlichung von EFTA-Bekannt-
machungen betreffend das Auftragswesenmachungen betreffend das Auftragswesen

KommissionKommission
der Europäischender Europäischen
GemeinschaftenGemeinschaften

Brüssel, den . . . . .

Generaldirektion
Auswärtige Beziehungen

Der Generaldirektor Herrn Hannes Hafstein

Botschafter

Leiter der EFTA-Delegation

EFTA-Sekretariat

Rue d'Arlon 118

1040 Brüssel

Betr.: Veröffentlichung von EFTA-Bekanntmachungen betreffend das
Auftragswesen

Sehr geehrter Herr Hafstein!

Was die Veröffentlichung von Bekanntmachungen der EFTA-Staaten gemäss
Anhang XVI des EWR-Abkommens und insbesondere Nummer 2 Bst. a
und b im EG-Amtsblatt betrifft, darf ich die erzielte Vereinbarung wie folgt
zusammenfassen:
a) Die Bekanntmachungen der EFTA-Staaten sind in mindestens einer der

Gemeinschaftssprachen dem Amt für Amtliche Veröffentlichungen der
Europäischen Gemeinschaften (EUROFICE) zuzusenden; in der Bekannt-
machung ist anzugeben, in welcher EG-Sprache die Bekanntmachung
massgeblich ist;

b) das EUROFICE veröffentlicht die vollständige Fassung der als massgeblich
erklärten Bekanntmachung im Amtsblatt und im "Tenders Electronic
Daily"; eine Zusammenfassung der wichtigsten Elemente wird in den
übrigen Amtssprachen der Gemeinschaften veröffenlicht;

c) die Bekanntmachungen der EFTA-Staaten werden vom EUROFICE in der
Reihe S des EG-Amtsblatts zusammen mit anderen Bekanntmachungen
der Gemeinschaften und im Rahmen der Fristen veröffentlicht, die in
Rechtsakten, auf die in Anhang XVI Bezug genommen wird, festgelegt
sind;
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d) die EFTA-Staaten tragen dafür Sorge, dass die Bekanntmachungen dem
EUROFICE in einer der Amtssprachen der Gemeinschaften so rechtzeitig
übermittelt werden, dass die Zeit, die den Lieferanten und Auftragnehmern
zur Verfügung steht, um Angebote zu unterbreiten oder ihr Interesse
kundzutun, nicht kürzer ist als die in Anhang XVI festgelegten Fristen; dies
gilt unter der Voraussetzung, dass das EUROFICE seine Verpflichtung
einhalten kann, die Bekanntmachungen in die Amtssprachen der Gemein-
schaft zu übersetzen und sie im Amtsblatt und im "Tenders Electronic
Daily" innerhalb eines Zeitraums von zwölf Tagen (in dringenden Fällen
fünf Tagen) zu veröffentlichen.

e) die Bekanntmachungen der EFTA-Staaten sind in dem Format der Mus-
terbekanntmachungen im Anhang zu den Rechtsakten, auf die in Anhang
XVI Bezug genommen wird, zu übermitteln; jedoch nehmen die EFTA-
Staaten im Hinblick auf die Schaffung eines effizienten und zeitgerechten
Übersetzungs- und Veröffentlichungssystems zur Kenntnis, dass ihnen
empfohlen wird, ähnliche genormte Bekanntmachungen für jeden ein-
zelnen Staat festzulegen, wie sie in der Empfehlung 91/561/EWG vom 24.
Oktober 19911) für jeden der zwölf Mitgliedstaaten empfohlen werden;

f) die Verträge, die in den Jahren 1988 und 1989 durch die EG-Kommission
über das EUROFICE und die jeweiligen von Schweden, Norwegen, Finn-
land, der Schweiz und Österreich benannten Stellen unterzeichnet wurden
über die Veröffentlichung von EFTA-Lieferverträgen, die dem GATT-
Abkommen über Öffentliches Beschaffungswesen entsprechen, laufen mit
Inkrafttreten des EWR-Abkommens aus;

g) die finanziellen Aspekte dieses Veröffentlichungssystems werden durch eine
getrennte Vereinbarung geregelt, die für alle übrigen Veröffentlichungen
betreffend den EWR festgelegt wird.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bestätigen würden, dass Sie dem Inhalt
dieses Schreibens zustimmen.

Hochachtungsvoll
Horst G. Krenzler

Isländische Mission
bei den
Europäischen Gemeinschaften

Rue Archiméde 5
1040 Brüssel

Brüssel, den . . . . .
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Sehr geehrter Herr . . . . .!

Ich beehre mich, den Eingang Ihres heutigen Schreibens zu bestätigen, das wie
folgt lautet:

"Was die Veröffentlichung von Bekanntmachungen der EFTA-Staaten gemäss
Anhang XVI des EWR-Abkommens und insbesondere Nummer 2 Bst. a
und b im EG-Amtsblatt betrifft, darf ich die erzielte Vereinbarung wie folgt
zusammenfassen:
a) Die Bekanntmachungen der EFTA-Staaten sind in mindestens einer der

Gemeinschaftssprachen dem Amt für Amtliche Veröffentlichungen der
Europäischen Gemeinschaften (EUROFICE) zuzusenden; in der Bekannt-
machung ist anzugeben, in welcher EG-Sprache die Bekanntmachung
massgeblich ist;

b) das EUROFICE veröffentlicht die vollständige Fassung der als massgeblich
erklärten Bekanntmachung im Amtsblatt und im "Tenders Electronic
Daily"; eine Zusammenfassung der wichtigsten Elemente wird in den
übrigen Amtssprachen der Gemeinschaften veröffenlicht;

c) die Bekanntmachungen der EFTA-Staaten werden vom EUROFICE in der
Reihe S des EG-Amtsblatts zusammen mit anderen Bekanntmachungen
der Gemeinschaften und im Rahmen der Fristen veröffentlicht, die in
Rechtsakten, auf die in Anhang XVI Bezug genommen wird, festgelegt
sind;

d) die EFTA-Staaten tragen dafür Sorge, dass die Bekanntmachungen dem
EUROFICE in einer der Amtssprachen der Gemeinschaften so rechtzeitig
übermittelt werden, dass die Zeit, die den Lieferanten und Auftragnehmern
zur Verfügung steht, um Angebote zu unterbreiten oder ihr Interesse
kundzutun, nicht kürzer ist als die in Anhang XVI festgelegten Fristen; dies
gilt unter der Voraussetzung, dass das EUROFICE seine Verpflichtung
einhalten kann, die Bekanntmachungen in die Amtssprachen der Gemein-
schaft zu übersetzen und sie im Amtsblatt und im "Tenders Electronic
Daily" innerhalb eines Zeitraums von zwölf Tagen (in dringenden Fällen
fünf Tagen) zu veröffentlichen.

e) die Bekanntmachungen der EFTA-Staaten sind in dem Format der Mus-
terbekanntmachungen im Anhang zu den Rechtsakten, auf die in Anhang
XVI Bezug genommen wird, zu übermitteln; jedoch nehmen die EFTA-
Staaten im Hinblick auf die Schaffung eines effizienten und zeitgerechten
Übersetzungs- und Veröffentlichungssystems zur Kenntnis, dass ihnen
empfohlen wird, ähnliche genormte Bekanntmachungen für jeden ein-
zelnen Staat festzulegen, wie sie in der Empfehlung 91/561/EWG vom 24.
Oktober 19912) für jeden der zwölf Mitgliedstaaten empfohlen werden;
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f) die Verträge, die in den Jahren 1988 und 1989 durch die EG-Kommission
über das EUROFICE und die jeweiligen von Schweden, Norwegen, Finn-
land, der Schweiz und Österreich benannten Stellen unterzeichnet wurden
über die Veröffentlichung von EFTA-Lieferverträgen, die dem GATT-
Abkommen über Öffentliches Beschaffungswesen entsprechen, laufen mit
Inkrafttreten des EWR-Abkommens aus;

g) die finanziellen Aspekte dieses Veröffentlichungssystems werden durch eine
getrennte Vereinbarung geregelt, die für alle übrigen Veröffentlichungen
betreffend den EWR festgelegt wird.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir bestätigen würden, dass Sie dem Inhalt
dieses Schreibens zustimmen"

Ich beehre mich, meine Zustimmung zum Inhalt dieses Schreibens zu bestä-
tigen.

Hochachtungsvoll

Hannes Hafstein, Botschafter

Leiter der Isländischen Mission

bei den Europäischen Gemeinschaften

Herrn Horst Krenzler

Generaldirektor

Vereinbarte NiederschriftVereinbarte Niederschrift

der Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Europäischen Wirt-der Verhandlungen über ein Abkommen zwischen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl undschaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und

ihren Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten über den Europäischen Wirt-ihren Mitgliedstaaten und den EFTA-Staaten über den Europäischen Wirt-
schaftsraumschaftsraum

Die Vertragsparteien sind wie folgt übereingekommen:

zu Art. 26 und Protokoll 13zu Art. 26 und Protokoll 13

Vor dem Inkrafttreten des Abkommens prüft die Gemeinschaft gemeinsam
mit den interessierten EFTA-Staaten, ob die Voraussetzungen erfüllt sind,
unter denen Art. 26 des Abkommens, ungeachtet des Abs. 1 des Protokolls
13, im Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und den betreffenden EFTA-
Staaten auf den Fischereisektor Anwendung findet.
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zu Art. 56 Abs. 3zu Art. 56 Abs. 3

Das Wort "spürbar" in Art. 56 Abs. 3 des Abkommens hat dieselbe Bedeu-
tung wie in der Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen von
geringer Bedeutung, die nicht unter Art. 85 Abs. 1 des Vertrages zur Grün-
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft fallen (ABl. Nr. C 231 vom
12.9.1986, S. 2).

zu Art. 90zu Art. 90

Die Geschäftsordnung des EWR-Rates stellt klar, dass die Minister der
EFTA-Staaten bei der Beschlussfassung mit einer Stimme sprechen.

zu Art. 91zu Art. 91

Der EWR-Rat sieht gegebenenfalls in seiner Geschäftsordnung vor, dass
Unterausschüsse oder Arbeitsgruppen eingesetzt werden können.

zu Art. 91 Abs. 2zu Art. 91 Abs. 2

Die Geschäftsordnung des EWR-Rates stellt klar, dass die Worte "so oft
die Umstände dies erfordern" in Art. 91 Abs. 2 sich auch auf den Fall beziehen,
dass eine Vertragspartei von ihrem Evokationsrecht gemäss Art. 89 Abs. 2
Gebrauch macht.

zu Art. 94 Abs. 3zu Art. 94 Abs. 3

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss beschliesst in einer seiner ersten Sit-
zungen, in der er sich eine Geschäftsordnung gibt, über die Einsetzung von
Unterausschüssen oder Arbeitsgruppen, die er zur Unterstützung bei der
Erfüllung seiner Aufgaben, zum Beispiel auf dem Gebiet der Ursprungsregeln
und sonstiger Zollfragen, besonders dringend benötigt.

zu Art. 102 Abs. 5zu Art. 102 Abs. 5

Im Falle einer vorläufigen Ausserkraftsetzung gemäss Art. 102 Abs. 5 wird
deren Umfang und Inkrafttreten in geeigneter Weise bekanntgemacht.
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zu Art. 102 Abs. 6zu Art. 102 Abs. 6

Art. 102 Abs. 6 gilt nur für tatsächlich erworbene Rechte, nicht jedoch für
die blosse Aussicht auf den Erwerb der Rechte. Einige Beispiele für derartige
erworbene Rechte:
- Eine vorläufige Ausserkraftsetzung bezüglich der Freizügigkeit der Arbeit-

nehmer berührt nicht das Recht eines Arbeitnehmers, im Hoheitsgebiet
einer Vertragspartei zu verbleiben, in dem er bereits vor der vorläufigen
Ausserkraftsetzung der Vorschriften gewohnt hat.

- Eine vorläufige Ausserkraftsetzung bezüglich der Niederlassungsfreiheit
berührt nicht die Rechte einer Gesellschaft im Hoheitsgebiet einer Ver-
tragspartei, in dem sie sich bereits vor der vorläufigen Ausserkraftsetzung
der Vorschriften niedergelassen hat.

- Eine vorläufige Ausserkraftsetzung bezüglich Investitionen, zum Beispiel in
Immobilien, berührt nicht die Investitionen, die bereits vor dem Zeitpunkt
der vorläufigen Ausserkraftsetzung getätigt wurden.

- Eine vorläufige Ausserkraftsetzung bezüglich des öffentlichen Auftragswe-
sens berührt nicht die Ausführung eines bereits vor der vorläufigen Aus-
serkraftsetzung vergebenen Auftrages.

- Eine vorläufige Ausserkraftsetzung bezüglich der Anerkennung eines
Diploms berührt nicht das Recht des Inhabers eines solchen Diploms, eine
entsprechende Berufstätigkeit auch weiterhin im Hoheitsgebiet einer Ver-
tragspartei auszuüben, die das Diplom nicht erteilt hat.

zu Art. 103zu Art. 103

Fasst der EWR-Rat einen Beschluss, so gilt Art. 103 Abs. 1.

zu Art. 109 Abs. 3zu Art. 109 Abs. 3

Das Wort "Anwendung" in Art. 109 Abs. 3 schliesst auch die Durchfüh-
rung des Abkommens ein.

zu Art. 111zu Art. 111

Die vorläufige Ausserkraftsetzung liegt nicht im Interesse des guten Funk-
tionierens des Abkommens und es sollten alle Anstrengungen unternommen
werden, um die vorläufige Ausserkraftsetzung zu vermeiden.
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zu Art. 112 Abs. 1zu Art. 112 Abs. 1

Art. 112 Abs. 1 bezieht sich auch auf die Lage in einem bestimmten Gebiet.

zu Art. 123zu Art. 123

Die Vertragsparteien werden Art. 123 nicht dazu missbrauchen, die Preis-
gabe von Auskünften im Wettbewerbsbereich zu verhindern.

zu Art. 129zu Art. 129

Sollte eine Vertragspartei nicht bereit sein, das Abkommen zu ratifizieren,
so überprüfen die Unterzeichner die Lage.

zu Art. 129zu Art. 129

Sollte eine Vertragspartei das Abkommen nicht ratifizieren, so treten die
übrigen Vertragsparteien zu einer diplomatischen Konferenz zusammen, um
die Auswirkungen der Nichtratifikation auf das Abkommen zu beurteilen und
um die Möglichkeit für die Annahme eines ergänzenden Protokolls zu prüfen,
das den notwendigen internen Verfahren unterliegt. Eine solche Konferenz
wird einberufen, sobald feststeht, dass eine Vertragspartei das Abkommen
nicht ratifizieren wird, oder spätestens, wenn der Zeitpunkt für das Inkraft-
treten des Abkommens nicht eingehalten wird.

zu Protokoll 3zu Protokoll 3

Die Anlagen 2 bis 7 werden vor dem Inkrafttreten des Abkommens
abschliessend ausgearbeitet. Die Anlagen 2 bis 7 werden so bald wie möglich,
spätestens aber bis zum 1. Juli 1992 ausgearbeitet. Hinsichtlich Anlage 2 stellen
die Sachverständigen ein Verzeichnis der dem Preisausgleich unterliegenden
Grundstoffe auf und gehen dabei von den Grundstoffen aus, die vor dem
Inkrafttreten des Abkommens Preisausgleichsmassnahmen der Vertragspar-
teien unterlagen.

zu Protokoll 3 Art. 11zu Protokoll 3 Art. 11

Um die Anwendung des Protokolls Nr. 2 der Freihandelsabkommen zu
erleichtern, werden die Bestimmungen des Protokolls Nr. 3 zu den jeweiligen
Freihandelsabkommen über die Bestimmung des Begriffs "Ursprungswaren"
und die Verfahren der Zusammenarbeit der Verwaltungen vor dem Inkraft-
treten des EWR-Abkommens geändert. Diese Änderungen zielen darauf ab,
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die genannten Bestimmungen, die unter anderem den Ursprungsnachweis und
die Zusammenarbeit der Verwaltungen betreffen, so weit wie möglich mit
denen des Protokolls 4 des EWR-Abkommens in Einklang zu bringen, wäh-
rend das System der "diagonalen" Kumulierung und die zur Zeit im Rahmen
des Protokolls Nr. 3 geltenden entsprechenden Bestimmungen beibehalten
werden. Diese Änderungen schränken folglich den durch die Freihandelsab-
kommen erreichten Liberalisierungsgrad nicht ein.

zu Protokoll 9zu Protokoll 9

Vor dem Inkrafttreten des Abkommens setzen die Gemeinschaft und die
interessierten EFTA-Staaten ihre Erörterungen über die Angleichung der
Rechtsvorschriften über die Durchfuhr von Fisch und Fischereierzeugnissen
fort, um eine zufriedenstellende Regelung zu finden.

zu Protokoll 11 Art. 14 Abs. 3zu Protokoll 11 Art. 14 Abs. 3

Wie in der Arbeitsunterlage XXI/201/89 der Kommission niedergelegt,
wird die Gemeinschaft unter uneingeschränkter Beachtung der koordinie-
renden Rolle der Kommission unmittelbare Kontakte herstellen, soweit dies
die Anwendung dieses Protokolls flexibler und effizienter gestaltet und dies
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit geschieht.

zu Protokoll 20zu Protokoll 20

Die Vertragsparteien arbeiten im Rahmen der zuständigen internationalen
Organisationen die Regeln für die Anwendung von Strukturverbesserungs-
massnahmen auf die österreichische Binnenschiffsflotte aus und berücksich-
tigen dabei, inwieweit diese Flotte an dem Markt teilnehmen wird, für den
die Strukturverbesserungsmassnahmen bestimmt sind. Der Zeitpunkt, zu dem
die Verpflichtungen Österreichs aus den Strukturverbesserungsmassnahmen
wirksam werden, wird dabei gebührend berücksichtigt.

zu den Protokollen 23 und 24 (jeweils Art. 12zu den Protokollen 23 und 24 (jeweils Art. 12
betreffend die Sprachen)betreffend die Sprachen)

Die EG-Kommission und die EFTA-Überwachungsbehörde vereinbaren
praktische Regelungen über die gegenseitige Hilfe oder eine andere geeignete
Lösung insbesondere für die Frage der Übersetzungen.
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zu Protokoll 30zu Protokoll 30

Folgende EG-Ausschüsse auf dem Gebiet der statistischen Information
sind als Ausschüsse ermittelt worden, an denen die EFTA-Staaten gemäss Art.
2 dieses Protokolls uneingeschränkt teilnehmen:
1. AusschussAusschuss fürfür dasdas statistischestatistische ProgrammProgramm derder EuropäischenEuropäischen Gemeinschaften,Gemeinschaften,

eingesetzt durch:
389389 DD 0382:0382: Beschluss des Rates 89/382/EWG, Euratom vom 19. Juni 1989
zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische Programm der Euro-
päischen Gemeinschaften (Abl. Nr. L 181 vom 28.6.1989, S. 47),

2. Ausschuss für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken,Ausschuss für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken,

eingesetzt durch:

391391 DD 0115:0115: Beschluss des Rates 91/115/EWG vom 25. Februar 1991 zur
Einsetzung eines Ausschusses für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbi-
lanzstatistiken (Abl. Nr. L 59 vom 6.3.1991, S. 19),

3. Ausschuss für die statistische Geheimhaltung,Ausschuss für die statistische Geheimhaltung,

eingesetzt durch:

390390 RR 1588:1588: Verordnung (Euratom, EWG) Nr. 1588/90 des Rates vom 11.
Juni 1990 über die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fal-
lenden Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften (Abl. Nr. L 151 vom 15.6.1990, S. 1),

4. AusschussAusschuss fürfür diedie HarmonisierungHarmonisierung derder ErfassungErfassung desdes BruttosozialproduktsBruttosozialprodukts
zu Marktpreisen,zu Marktpreisen,

eingesetzt durch:

389389 LL 0130:0130: Richtlinie 89/130/EWG, Euratom des Rates vom 13. Februar
1989 zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialprodukts zu
Marktpreisen (Abl. Nr. L 49 vom 21.2.1989, S. 26),

5. BeratenderBeratender AusschussAusschuss fürfür statistischestatistische InformationenInformationen imim Wirtschafts-Wirtschafts- undund
Sozialbereich,Sozialbereich,

eingesetzt durch:

391391 DD 0116:0116: Beschluss 91/116/EWG des Rates vom 25. Februar 1991 zur
Einsetzung des Europäischen Beratenden Ausschusses für statistische
Informationen im Wirtschaft- und Sozialbereich (Abl. Nr. L 59 vom
6.3.1991, S. 21).

Die Rechte und Pflichten der EFTA-Staaten in den genannten EG-Aus-
schüssen werden in der Gemeinsamen Erklärung zu den Verfahren für die
Fälle festgelegt, in denen die EFTA-Staaten gemäss Art. 76 und Teil VI
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des Abkommens sowie den entsprechenden Protokollen uneingeschränkt
an EG-Ausschüssen teilnehmen.

zu Protokoll 36 Art. 2zu Protokoll 36 Art. 2

Die EFTA-Staaten beschliessen vor dem Inkrafttreten des Abkommens
über die Zahl der Vertreter ihrer jeweiligen Parlamente im Gemeinsamen Par-
lamentarischen EWR-Ausschuss.

zu Protokoll 37zu Protokoll 37

Gemäss Art. 6 des Protokolls 23 gilt die Bezugnahme auf den Beratenden
Ausschuss für Kartell- und Monopolfragen [Verordnung (EWG) Nr. 17/62
des Rates] auch für:
- den Beratenden Ausschuss für Kartell- und Monopolfragen auf dem Gebiet

des Verkehrs [Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 des Rates],
- den Beratenden Ausschuss für Kartell- und Monopolfragen auf dem Gebiet

des Seeverkehrs [Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 des Rates],
- den Beratenden Ausschuss für Kartell- und Monopolfragen auf dem Gebiet

des Luftverkehrs [Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 des Rates].

zu Protokoll 37zu Protokoll 37

Gemäss der Revisionsklausel des Art. 101 Abs. 2 des Abkommens wird
in das Verzeichnis des Protokolls 37 beim Inkrafttreten des Abkommens fol-
gender weiterer Ausschuss aufgenommen:
- die Koordinierungsgruppe für die gegenseitige Anerkennung der Hochschul-

diplome (Richtlinie 89/48/EWG des Rates).

Die Teilnahmemodalitäten werden noch festgelegt.

zu Protokoll 47zu Protokoll 47

Die Vertragsparteien erarbeiten auf der Grundlage der einschlägigen
Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2048/89 des Rates vom 19. Juni
1989 mit Grundregeln über die Kontrollen im Weinsektor ein Verfahren für
die gegenseitige Amtshilfe zwischen den Behörden, die die Einhaltung der
Gemeinschafts- und der innerstaatlichen Vorschriften für den Weinsektor zu
gewährleisten haben.

Die Modalitäten dieser gegenseitigen Amtshilfe werden vor dem Inkrafttreten
des Abkommens festgelegt. Bis zur Einführung eines solchen Verfahrens sind
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die einschlägigen Bestimmungen der bilateralen Abkommen zwischen der
Gemeinschaft und Österreich über Zusammenarbeit und Kontrolle im Wein-
sektor massgebend.

zu den Anhängen VI und VIIzu den Anhängen VI und VII

Weitere, in einer Unterlage der Verhandlungsgruppe III vom 11.
November 1991 beschriebene besondere Anpassungen auf dem Gebiet der
sozialen Sicherheit und der gegenseitigen Anerkennung der Bescheinigungen
über die berufliche Befähigung müssen noch vor dem Inkrafttreten des EWR-
Abkommens vorgenommen werden.

zu Anhang VIIzu Anhang VII

Vom Inkrafttreten des Abkommens an kann sich kein Staat, für den dieses
Abkommen gilt, auf Art. 21 der Richtlinie 75/362/EWG des Rates vom 16.
Juni 1975 (Abl. Nr. L 167 vom 30.6.1975, S. 1) berufen, um von Angehörigen
anderer Staaten, für die das Abkommen gilt, für die Zulassung zur Tätigkeit als
Kassenarzt die Ableistung einer zusätzlichen Vorbereitungszeit zu verlangen.

zu Anhang VIIzu Anhang VII

Vom Inkrafttreten des Abkommens an kann sich kein Staat, für den dieses
Abkommen gilt, auf Art. 20 der Richtlinie 78/686/EWG des Rates vom 25.
Juli 1978 (Abl. Nr. L 233 vom 24.8.1978, S. 1) berufen, um von Angehörigen
anderer Staaten, für die das Abkommen gilt, für die Zulassung zur Tätigkeit als
Kassenzahnarzt die Ableistung einer zusätzlichen Vorbereitungszeit zu ver-
langen.

zu Anhang IXzu Anhang IX

Bis zum 1. Januar 1993 stellen Finnland, Island und Norwegen jeweils
ein Verzeichnis der Nichtlebensversicherungsunternehmen auf, die von den
Anforderungen der Art. 16 und 17 der Richtlinie 73/239/EWG des Rates (ABl.
Nr. L 228 vom 16.8.1973, S. 3) freigestellt sind, und übermitteln dieses den
anderen Vertragsparteien.

zu Anhang IXzu Anhang IX

Bis zum 1. Januar 1993 stellt Island ein Verzeichnis der Lebensversiche-
rungsunternehmen auf, die von den Anforderungen der Art. 18, 19 und 20 der
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Richtlinie 79/267/EWG des Rates (Abl. Nr. L 63 vom 13.3.1979, S. 1) freige-
stellt sind, und übermittelt dieses den anderen Vertragsparteien.

zu Anhang XIIIzu Anhang XIII

Die Vertragsparteien überprüfen nach einem gemeinsam vereinbarten Ver-
fahren die Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den Füh-
rerschein, um sie in den Anhang XIII über den Verkehr einzubeziehen.

zu Anhang XIIIzu Anhang XIII

Die EFTA-Staaten, die Vertragsparteien des Europäischen Abkommens
über die Arbeit des Fahrpersonals im grenzüberschreitenden Kraftverkehr
(AETR) sind, machen vor dem Inkrafttreten des Abkommens folgenden Vor-
behalt zum AETR geltend:

"Der Verkehr zwischen den Vertragsparteien des EWR-Abkommens gilt als
Binnenverkehr im Sinne des AETR, soweit er nicht im Durchgangsverkehr das
Hoheitsgebiet eines Drittstaates berührt, der Vertragspartei des AETR ist."

Die Gemeinschaft ergreift die notwendigen Massnahmen, um die Vorbehalte
der EG-Mitgliedstaaten entsprechend zu ändern.

zu Anhang XVIzu Anhang XVI

Art. 100 des Abkommens findet auf die Ausschüsse im Bereich des öffent-
lichen Auftragswesens Anwendung.
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1 Abl. Nr. L 305 vom 6. 11. 1991 und Abl. Nr. S 217 A-N vom 6. 11. 1991.

2 Abl. Nr. I 305 vom 6. 11. 1991 und Abl. Nr. S 217 A-N vom 6. 11. 1991.
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